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Stenographischer Bericht
über

die Verhandlungen
der

5. Versammlung des XXXII. Landtags des Großherzogt. Oldenburg.

Vierte Sitzung.

Oldenburg , den 9. Dezember 1915 , vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Fortsetzung der Beratung über den Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Ein-
nahmen und Ausgaben des Herzogtums Oldenburg für das Jahr 1916. 1. Lesung. (Anlage 9.)
Bericht desselben über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Fürstentums Lübeck
für das Jahr 1916. (Anlage 26.)
Bericht desselben über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Fürstentums Birkenfeld
für das Jahr 1916. (Anlage 25.)
Selbständiger Antrag des Abg. Hug.
Bericht des Verwaltungsausschusses über die Petition des Südlichen Bürgervereins Brake-Stadt-
Bericht des Verwaltungsausschusses zu der Vorlage über Abtretung von Grundbesitz an die Deutsche
Nationalbank, Kommanditgesellschaft auf Aktien, in Bremen. (Anlage 16.)
Bericht des Finanzausschusses über die Vorlage der Staatsregierung, betr. Legung von Grund¬
schwellen in der Hunte. (Anlage 6.)
Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Staats¬
gutskapitalienkasse des Herzogtums Oldenburg für das Jahr 1916. (Anlage 21.)
Bericht des Finanzausschusses über die Vorlage der Staatsregierung gemäß Artikel 169 Z 2 des^
Staatsgrundgesetzes, betr. die Landeskassenrechnung des Fürstentums Birkenfeld für das Jahr
1912. (Anlage 31.)
Bericht des Finanzausschusses, betr. die Nachweisungen über die Einnahmen und Ausgaben sowie den
Bestand der Staatsgutskapitalienkassen für das Jahr 1914. (Anlage 32.)

Vorsitzender : Präsident Schröder.

Am Regierungstische: Minister Scheer , Exzellenz,
Minister Ruhstrat  II , Exzellenz, Geh. Oberfinanzräte
Meyer - Ellerhorst , Bödeker und Gramberg,  Geh.
Oberregierungsrat Calmeyer - Schmedes,  Oberfinanzrat
Stein,  Oberregierungsrat Willms,  Oberregierungsrat
Tenge,  Geh . Oberbaurat Kuhlmann.

Präsident : Ich eröffne die Sitzung und bitte den
Herrn Schriftführer, das Protokoll zu verlesen. (Abg.

Stenogr . Berichte. XXXH. Landtag, 5. Versammlung.

Schipper  verliest das Protokoll der dritten Sitzung.)'
Werden Einwendungengegen das Protokoll erhoben? Es
ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll genehmigt. Ich
bitte weiter den Herrn Schriftführer, die Eingänge mitzu¬
teilen. (Abg. Pekel er  verliest die Eingänge.) Der Land¬
tag ist mit den Ueberweisungen einverstanden.

Wir treten in die Tagesordnung ein. Fortsetzung der
vorgestern abgebrochenen Beratung über den
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Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben des Herzogtums Oldenburg
für das Jahr 1916. 1. Lesung. (Anlage9.)

Wir kamen bis zum § 70 der Ausgaben im Antrag
Nr . 10 des Ausschußberichts. Ich eröffne die Beratung
zu diesemZ 70, also „Zu Untersuchungen und Regulierun¬
gen der Abwässerungsverhältnisse auf der Geest und zu
kleineren Beihilfen an einzelne Grundbesitzer für derartige
Regulierungsarbeiten." Ich gebe das Wort Herrn Abg.
König.

Abg. König : M. H.! Die beiden letzten Jahre haben
wiederum gezeigt, daß die ganze Haseregulierung für die
Gemeinde Löningen, welcher man den größten Teil der Be¬
lastung auferlegt, nutzlos gewesen ist. Langandauernde,
größere Mengen atmosphärischer Niederschläge bewirken die
nämlichen Hochfluten mit der nämlichen Zeitdauer wie in
früheren Jahren . Viele mit Winterfrucht bestellte Län¬
dereien wurden in diesem Jahre dadurch unter Wasser gesetzt
und zum Teil vollständig zerstört, zum Teil sehr hcrab-
gemindert. Die Besitzer hatten sich durch die früheren Er¬
klärungen der Regierungsvertreter verleiten lassen, diese
Ländereien wiederum zu' bestellen. Der Einzige, welcher
Nutzen von der ganzen Regulierung hat, ist Preußen. Für
das Meliorationsgebiet Quakenbrück ist eine gute Borflut
geschaffen worden. Für das oldeuburgische Gebiet kann es
nicht eher besser werden, als bis in dem Unterlauf der Hase
im preußischen Gebiet eine Regulierung und Begradigung
stattgefunden hat.

Präsident : Herr Geheimer Oberbaurat Kuhlmann
hat das Wort.

Geh. Oberbaurat Kuhlmann : Nach den früheren
Verhandlungen im Landtag muß ich annehmen, daß Herr
Abg. König  sagen will, die Verhältnisse seien noch nicht
so geworden, wie sie werden könnten, wenn alle wünschens¬
werten Arbeiten unterhalb der oldenburgischen Grenze vor-
gcnommen werden. Nach dem Vertrage vom 5. Januar
1903 ist Preußen unter anderem verpflichtet worden, die
Hölzer Enge in einem bestimmten Bestick herzustellen und
zu unterhalten. Nach Ansicht der Staatsregierung muß
diese Arbeit einen erheblichen Vorteil gehabt haben für die
oldenburgischen Ländereien. Es ist auch eine Senkung des
Wasserspiegels eingetreteu und besonders auch noch nach
Ausbau des Evenkamper Durchstichs, nach den Ermittelungen
des Bauamts. Herr Abg. König  wird sich dem auch an¬
schließen können, weil er häufig selbst Wasserstandsbeobach¬
tungen gemacht hat, daß eine Senkung des Wasserspiegels
bei Löningen um etwa 20 Zentimeter eingetreten ist, so daß,
wenn auch ein vollkommener Zustand noch nicht entstanden,
doch eine erhebliche Besserung nachgewiesen ist.

Präsident : Herr Abg. König  hat das Wort.
Abg. König : M . H. ! Leider sind die Erwartungen,

die seinerzeit die Regierung an die Begradigung und Re¬
gulierung der Hase gestellt hat, nicht erfüllt worden. Die
Anlieger äußerten schon seinerzeit ihre Zweifel. Aber leider
ging die Regierung darauf nicht ein. Besonders war nicht
damit gerechnet worden, daß der Zufluß durch die Melio¬
ration in Preußen und auch Oldenburg bedeutend mehr

Wassermengen bringen würde und daß diese reichlich er¬
setzten, was durch die Begradigung mehr abgeführt wurde.
Daher sind die Fluten nicht weniger geworden, oder ist der
Wasserstand nicht niedriger gehalten. Die letzte Flut , wenn
ich nicht irre, hatte eine Höhe von 3 Meter 84 Zentimeter.
Die früheren Fluten sind stellenweise höher gewesen bis
4 Meter. Aber das hing mehr ab von den atmosphärischen
Niederschlägen und sonstigen Umständen. Wir haben nicht
konstatieren können, daß eine Verbesserung durch die Hase¬
regulierung eingetreten ist.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
eröffne die Beratung zu Z 71. Herr Abg. Behrens  hat
das Wort.

Abg. Behrens : Seit einigen Jahren leidet der vordere
Teil der Gemeinde Eversten sehr unter dem Hochwasser der
Hunte. Namentlich ist dies im Frühjahr zur Zeit der
Schneeschmelze der Fall , und tritt dann in dem vorderen
Teil der Gemeinde Eversten am Marschweg eine Ueber-
schwemmung ein, die der Gemeinde Eversten jedesmal viel
Geld kostet. Ich bin nicht sachverständig genug, um unter¬
suchen zu können, woraus das entsteht. Ich möchte aber
das Augenmerk der Regierung darauf richten, ob nicht die
Zuschüttung des sogenannten Oeljestrichs einen Teil der
Schuld trägt. Es ist zwar bei der Zuschüttung des Oelje¬
strichs am Torfplatz ein Umlauf geschaffen. Aber meiner
Ansicht nach reicht dieser Umlauf nicht aus, um die Wasser¬
mengen zu schlucken, und wird vielfach dieser Uebelstand für
die Ueberschwemmungenverantwortlich gemacht.

Präsident : Herr Geh. Oberbaurat Kuhlmann  hat
das Wort.

Geh. Oberbaurat Kuhlmann : Nach der Mitteilung
des Bauamts OldenburgI ist die Zufüllung des Oeljestrichs
keine Veranlassung gewesen zu dieser Ueberschwemmung. Es
sind bei der Schleuse beim Torfplatz bei Osternburg Um¬
läufe hergestellt, die das Wasser vollständig abführen können.
An einzelnen Stellen haben im vorigen Jahre Ueber¬
schwemmungen stattgefunden, da sollen aber die Deiche nicht
hoch genug sein.

Präsident : Ich eröffne die Beratung zu den Z8 71,
72, 73. Ich schließe nunmehr die Beratung zum Antrag 10.
Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte die Herren, die
den Antrag 10 annehmen wollen, sich zu erheben. — Ge¬
schieht. — Er ist angenommen.

Antrag 11:
Annahme der KZ 74 bis 78.

Ich eröffne die Beratung hierzu und zum tz 74. Als
Berichterstatter tritt Herr Abg. Jordan  ein . Herr Abg.
Jordan  hat das Wort.

Abg. Jordan : M . H.! Auf Seite 37 des Berichts
ist eine Berichtigung vorzunehmen. Es ist dort zu § 80
gesagt, daß durch Vertrag mit den Deichverbänden vom
Jahre 1914 die Verhältnisse geregelt seien. Es muß die
Zahl 1914 durch 1894 ersetzt werden. Ich habe bereits
ein berichtigtes Exemplar in der Registratur niedergelegt.
Im übrigen habe ich nichts zu dem Berichte zu bemerken.
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Präsident : Ich eröffne die Beratung zu den 88 75
bis 78. Das Wort ist nicht verlangt? Ich eröffne die
Beratung zum Antrag 12:

Annahme des 8 79
und zum 8 79 Ziffer 1—12. Das Wort ist hier nicht
verlangt? Ich eröffne die Beratung zum Antrag 13:

Annahme des 8 80
und zum 8 80. Da niemand das Wort wünscht, eröffne
ich die Beratung zum Antrag 14:

Annahme der ZK 81 bis 84
und zu den 88 81—84. Das Wort wird nicht verlangt?
Dann kommen wir zur Abstimmung über die Anträge 11
bis 14. Ich bitte die Herren, die diese 4 Anträge an¬
nehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Sie sind
angenommen.

Als Berichterstatter tritt Herr Abg. Pekel er ein.
Antrag Nr. 15: Der Antrag muß nicht lauten: „Annahme
des 8 90", sondern:

Annahme der KZ 85 bis 90.
Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zu

den 8Z 85—90. Das Wort ist nicht verlangt? Ich bitte
die Herren, die den Antrag Nr. 15 „Annahme der 88 85
bis 90" annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. —
Der Antrag ist angenommen.

Es folgt nunmehr der Antrag 16:
Annahme des 8 91.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und 8 91
und gebe das Wort Herrn Abg. Tantzen (Heering).

Abg. Tantzen : M. H. ! In den letzten Jahren ist
im Ausschuß wiederholt auch in Anwesenheit des Herrn
Regierungsvertreters darüber gesprochen worden, ob der
Druck und die Verbreitung der Oldenburgischen Anzeigen
nicht auf geeigneterer Grundlage erfolgen könne, als es
heute geschehe. Dies deshalb, weil die Ausgaben für den
Druck der Anzeigen im Laufe der Jahre stetig gewachsen
sind und auf der anderen Seite der eigentliche Zweck, eine
möglichst große Verbreitung für die Anzeigen zu schaffen,
nicht mehr in wünschenswerter Weise erfolgt. Aber weder
aus dem Ausschuß noch von seiten der Regierung ist ein
passender Vorschlag gemacht worden. Die ganzen Beratun¬
gen haben einen Erfolg nicht gehabt. Allseitig wurde aber
im Ausschuß betont, daß es nicht erwünscht sei, mit Hilfe
dieser Ausgabenposition etwa ein Staatsorgan , eine Staats¬
zeitung ins Leben zu rufen, oder ein solches Organ, in dem
neben den Annoncen politische oder Abhandlungen mit be¬
stimmtem politischen Charakter erschienen. Im Frühling
1914 hat nun die Staatsregierung ihrerseits einen Vertrag
mit einem Verleger abgeschlossen. Dem Landtag ist vorher
darüber Mitteilung nicht gemacht worden. Im Sommer
1914 verlautete etwas über diesen Vertrag. Aber der Aus¬
bruch des Krieges verhinderte seine Durchführung und ver¬
hinderte auch, daß im letzten Landtag die Sache hier be¬
sprochen werden konnte. Jetzt hat der Ausschuß geglaubt,
eine Vorlegung des Vertrages erbitten zu müssen. Dieser
Bitte ist entsprochen worden. Der Vertrag ist uns bekannt¬
gegeben und steht heute zur öffentlichen Diskussion. Der

Inhalt dieses Vertrages enthält für diejenigen, die Ver¬
mutungen an seinen Inhalt knüpften, etwa das , was sie
erwarteten. Es sind Rechte und Pflichten in einer Anzahl
Paragraphen niedergelegt. Die Rechte des neuen Verlegers
sind die, daß er sämtliche staatlichen Anzeigen bekommen
muß, doch behält die Regierung sich das Recht vor , auch
anderen Zeitungen von diesen Annoncen einzelne zu geben.
Auf der anderen Seite hat der Verleger das Recht, 6 Pfen¬
nig pro Zeile für jede zur Veröffentlichung gelangende
Annonce zu verlangen. Die Pflichten sind nun die, daß
nicht nur diese Annoncen ordnungsmäßig gedruckt und
hinausgebracht werden sollen, sondern sie beziehen sich auch
auf einen mit der Zeitung verbundenen politischen und
lokalen Teil. Es sollen im politischen Teil, soweit Berichte
und Eingesandts darin enthalten sind, diese in staatserhal¬
tendem, in reichs- und staatsfreundlichem Ton gehalten sein.
Nun glaube ich, daß selbst im Frühling 1914 es der Regie¬
rung sehr schwer gefallen wäre, uns auseinanderzusetzen,
was denn eigentlich staatserhaltend, reichs- und staatsfreund¬
lich ist. Heute ist es ihr noch viel schwerer gemacht. Sie
kann das auf eine einzelne politische Partei keinesfalls be¬
ziehen. Ich glaube auch nicht, daß sie im Frühling 1914
an derartiges gedacht hat. Staatserhaltend im Sinne dieses
Vertrages kann, wenn der Passus Zweck haben soll, nur
das sein, was die Regierung für richtig hält. Die Mehr¬
heit des Landtags braucht nicht das Staatserhaltende im
Sinne des Vertrages sein. Nur dann hat der Passus über¬
haupt Zweck. Die Anschauungen der Regierung sollen ge¬
fördert werden durch diesen Vertrag. Durch den Vertrag
soll dem Blatt eine möglichst große Verbreitung und den
Anschauungen der Regierung ein möglichst großer Resonanz¬
boden geschaffen werden. M . H. ! Ich halte diesen Passus
„staatserhaltend, staatsfreundlich" für außerordentlich töricht.
Ich bin aber der Meinung, daß dieser Passus-

Präsident : Darf ich vielleicht eben unterbrechen?
Sie halten den Passus für außerordentlich töricht; es ist
also ein Passus, den die Staatsregierung in den Vertrag
gebracht hat. Ich nehme an, daß Sie der Staatsregierung
keine törichten Handlungen vorwerfen wollen. (Heiterkeit.)

Abg. Tantzen (fortfahrend) : Also, m. H.! Dieser
Passus des Vertrages enthält gegenüber dem Verleger und
seinen Rechten eine vorbeugende Maßregel. Es ist keine
direkte Zensur — die Artikel brauchen nicht voraelegt zu
werden dem Zensor im Ministerium resp. dem Redakteur,
der von der Staatsregierung bestellt ist, der auch wohl die
Fähigkeiten haben wirb, den politischen Inhalt des Blattes
beurteilen zu können -—, sondern ist eine vorbeugende Maß¬
regel im Sinne des Artikels 46 des Staatsgrundgesetzes.
In einem anderen Paragraphen aber heißt es, daß Berichte
tatsächlicher Art über eine Anzahl Dinge, die Sie gelesen
haben werden, nur gebracht werden dürfen, wenn sie dem
Ministerium Vorgelegen haben und das Ministerium seine
Zustimmung erteilt hat. Hier ist also direkt eine Zensur
vorgesehen. Ich bin der Auffassung, daß ein solcher Ver¬
trag , ganz abgesehen davon, daß er mit den Mitteln, die
wir für Annoncen ausgeben, einen anderen Zweck durchzu¬
setzen beabsichtigt, mit dem Geiste der Preßfreiheit keines¬
falls in Einklang zu bringen ist. Ob formell juristisch die
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Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes Artikel 46 und des
Reichspressegesetzes innegehalten sind, ist eine Frage, die ich
nicht entscheiden will. Aber für mich ist die Preßfreiheit
ein so wichtiges Grundrecht des Volkes, daß ich unter kei¬
nen Umständen die Hand dazu biete, wenn auch nur der
Geist der Preßfreiheit dadurch verletzt ist. Ob man nun
glaubt, daß die Preßfreiheit nur verletzt wird durch allge¬
meine Verordnungen und durch Gesetze, darauf kommt es
nicht an. Hier ist ein Vertrag geschlossen zwischen der
Regierung und einem Verleger. Und ich unterscheide, ob
ein Vertrag geschlossen wird zwischen zwei Privatpersonen
oder zwischen Regierung und Verleger, und zwar mit Hilfe
von Mitteln geschlossen wurde, die wir der Regierung zur
Verfügung stellen und auch zur Verfügung stellen müssen,
weil die Annoncen gedruckt werden müssen. Außerdem ist
dieser Vertrag von zehnjähriger Dauer abgeschlossen. Ich
bin der Meinung, daß die Regierung gar nicht übersehen
kann, ob im Laufe von 10 Jahren nicht die Gesetze, nach
denen die Annoncen veröffentlicht werden müssen, Aende-
rungen erfahren. Und ein zehnjähriger Vertrag hätte auch
aus dem Grunde die Zustimmung des Landtags finden
müssen. Aus diesen Gründen allein schon, m. H., wäre es
richtig gewesen und ich meine, zum mindesten loyal gewesen
von der Regierung, wenn sie uns von dem Vertrage Mit¬
teilung gemacht hätte und wenn sie, wie im Artikel 46 des
Staatsgrundgesetzessteht, uns eine Vorlage gemacht hätte
und wir dazu hätten Stellung nehmen können. Das hat
die Regierung nicht getan, und ist nun die Frage von uns
gestellt, und der Vertrag uns bekannt geworden. Die
Staatsregierung hat durch den Herrn Regierungsvertreter
im Ausschuß bei der Besprechung in diesem Jahr erklärt,
daß ihrer Auffassung nach weder Bestimmungen des Staats¬
grundgesetzes noch das Reichspreßgesetz verletzt seien. Wenn
die Staatsregierung auf diesem Standpunkte steht, mußte für
diejenigen im Ausschuß und im Landtag, die die Verhinde¬
rung der Durchführung des Vertrages wünschen, ein Weg
gefunden werden, der auf andere Weise zum Ziel gelangt.
Es ist das meiner Ansicht nach möglich durch eine Bedin¬
gung, die man an die Bewilligung dieser Summe stellt, die
staatlichen Anzeigen nicht in Verbindung zu bringen mit
einem politischen Blatt , mit einem Blatt , in dem politische
und lokale Abhandlungen erscheinen, sondern die Bedingung
an die Bewilligung der Mittel zu knüpfen, daß die staat¬
lichen Anzeigen in der bisherigen Form weitererscheinen.
Ob diese Bedingung bei dem betr. Paragraphen der Aus¬
gaben zu stellen durchführbar und staatsrechtlich richtig ist,
oder ob wir bei den Einnahmen eine allgemeine Bemerkung
machen können und da zum Ziele gelangen, wird vielleicht
im Laufe der Verhandlungen festgestellt werden. Dem¬
entsprechende Anträge können dann zur zweiten Lesung ge¬
stellt werden. Der Artikel 188 des Staatsgrundgesetzes,
der dazu in Betracht kommt, spricht ausdrücklich davon, daß
Bedingungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Gegenstände stehen, an die Ausgaben geknüpft werden kön¬
nen. Ob diese Bedingungen nun bei den Einnahmen zu
machen sind oder bei den betreffenden Positionen der Aus¬
gaben, will ich in diesem Augenblick nicht entscheiden. Ich
glaube aber, daß die Staatsregierung selbst an diesem Blatt,
wenn es erscheint, wenig Freude haben wird. Ich glaube,

daß das Verhältnis zwischen Staatsregierung und Landtag
und zwischen den einzelnen politischen Anschauungenim
Lande eine Verschlechterung erfahren wird.

Es ist deshalb für mich von jedem Gesichtspunkt aus,
selbst vom Gesichtspunkte der Staatsregierung durchaus un¬
erwünscht, wenn ein solches Blatt ins Leben tritt und wenn
die Staatsregierung in diesem Blatt uns ihre politischen
Anschauungen mitteilt. Ganz abgesehen von dem Gesichts¬
punkte, daß ich gar nicht glaube, daß die Bevölkerung dies
Blatt halten wird, sondern es ablehnen wird, und man
dann nicht das erreicht, daß die Annoncen verbreitet wer¬
den, sondern im Gegenteil, die Annoncen werden noch viel
weniger bekannt und verbreitet werden. Ich würde von
meinem Standpunkt aus als Landtagsabgeordneter nicht
verstehen können, wenn zu dieser Frage nicht eine klare
Haltung des Landtags eingenommen wird. Wenn wir zu
einem solchen Vertrag und zu einer so wichtigen politischen
Maßnahme unsere Meinung nicht aussprechen sollen hier
im Landtag, dann weiß ich nicht, zu welchen wichtigeren
Dingen der Landtag Stellung nehmen soll. Ich hoffe, daß
ein Weg gefunden wird, das Erscheinen einer Zeitung zu
verhindern, in der die staatlichen Anzeigen verbunden mit
einem politischen und lokalen Teil erscheinen.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : M . H.! Der Herr Abg. Ta ritzen
kämpft gegen ein Phantom, gegen ein nur in der Einbil¬
dung vorhandenes Ucbel. Bei der mit den Oldenburgischen
Anzeigen zu verbindenden Landeszeitung handelt es sich um
ein reines Privatunternehmen, auf das der Staat keinen
Einfluß hat, das vollständig unabhängig vom Staat ist und
an dem der Staat auch finanziell in keiner Weise beteiligt
ist. Der Staat hat sich nur verpflichtet, für seine Bekannt¬
machungen einen mäßigen Einrückungspreis zu bezahlen,
d. h. denselben Preis , der bisher für die Bekanntmachungen
in den Oldenburgischen Anzeigen entrichtet ist. Es ist ferner
in dem Vertrag ausgemacht, daß das Blatt keiner politi¬
schen Partei dienstbar gemacht werden darf. Ich setze vor¬
aus, daß alle Parteien staatserhaltend sind, daraus ergibt
sich schon, daß der von dem Abg. Tantzen bemängelte
Ausdruck „Staatserhaltend " keine Partei schädigen kann.
Selbstverständlich haben Staatsregierung und Publikum ein
Interesse daran, daß in dem Organ, in dem die öffentlichen
Bekanntmachungen veröffentlicht werden, nicht tatsächlich un¬
richtige Angaben über Staatsangelegenheitenenthalten sind.
Aus diesem Grund ist in dem Vertrag dem Verleger die
Verpflichtung auferlegt, wenn ihm Nachrichten tatsächlicher
Natur über Staatsangelegenheitenvon dritter Seite zugehen,
durch Nachfrage festzustellen, ob sie zutreffend sind. M. H. !
Die Absicht, die dieser vertraglichen Bestimmung zugrunde
liegt, ist, zu vermeiden, daß von nicht zuständiger Stelle
aus agitatorischen Gründen unrichtige Nachrichten über
Landtagsvorlagen und andere Maßnahmen der Regierung
in die Presse lanziert werden, wie das jetzt geschieht. Ge¬
rade so sicher, wie im Frühjahr regelmäßig in unseren
Lokalblättern Notizen über den Fang der „schmackhaften
Krustentiere" erscheinen, ebenso sicher ist es, daß im Laufe
des Sommers Nachrichten über Landtagsvorlagenveröffent-
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licht werden, die vollständig aus den Fingern gesogen sind.
Der Staatsregierung liegt nichts ferner, als ein offiziöses
Organ zu gründen. Wie der Abg. Tantzen  sehr richtig
bemerkt hat, wäre ein solches Organ für die Regierung ein
Danaer-Geschenk. Der Zweck, den die Staatsregierung mit
der Landeszeitung verfolgt, ist der, für eine bessere Ver¬
breitung der amtlichen Bekanntmachungen zu sorgen. Der
jetzige Zustand ist wenig befriedigend. Die Oldenburgischen
Anzeigen, die noch vor 10 Jahren zu den verbreitetsten
Blättern im Lande gehörten und die dem Staat eine jähr¬
liche Reineinnahme von 23 000 ^ einbrachten, haben sich
in ihrer jetzigen Erscheinungsform nicht als wettbewerbs¬
fähig erwiesen. Die Abonnentenzahl nimmt ab, und die
jährlichen Zuschüsse steigen. Seitens der Staatsregierung
ist diese ungünstige Entwicklung wiederholt im Finanz¬
ausschüsse zur Sprache gebracht, auch ist dabei schon betont,
daß als einziges Mittel zur Abhülfe die Verbindung der
„Anzeigen" mit einer Textzeitung übrig bleibe. Damals
ist aus der Mitte des Ausschusses die Anregung gegeben,
zunächst noch den Versuch zu machen, mit einem der großen
deutschen Annoncenbüros ein Abkommen zu treffen wegen
Herausgabe der „Anzeigen" auf Grundlage der bisherigen
Erscheinungsform. Die Staatsregierung hat dieser Anregung
Folge geleistet und Verhandlungen mit mehreren großen
Büros eingeleitet. Aber diese Verhandlungen sind ergebnis¬
los verlaufen, sie sind gescheitert entweder daran, daß die
Geschäfte ganz ablehnten oder so große Forderungen stellten,
daß auf die Sache nicht eingetreten werden konnte. M . H.!
Die Staatsregierung beschreitet mit der geplanten Neubeord-
riung einen Weg, den die meisten deutschen Regierungen vor
ihr eingeschlagen haben. Mir ist im Augenblick kein deut¬
scher Staat bekannt, in dem nicht das amtliche Anzeigen¬
blatt verbunden ist mit einer textlichen Zeitung. Auch im
oldenburgischen Staatsministerium ist diese Frage schon
früher erörtert. Bei der Akte liegt eine Ausarbeitung des
um das Land hochverdienten Staatsministers Jansen  aus
dem Jahre 1877, in der er bald nach der Uebernahme des
Ministeriums des Innern den Vorschlag macht, die bisher
in Regie erschienenen Oldenburgischen Anzeigen einer Privat¬
firma zum Druck und Vertrieb zu übergeben. Unter den
Gründen, die der genannte Staatsminister für seinen Vor¬
schlag anführt, befindet sich auch der, daß die neue Regelung
eine Brücke bilde zu einer weiteren Zeitung in der Stadt
Oldenburg. Damals ist die Staatsregierung diesem Vor¬
schlag beigetreten. M. H. ! Diese Tatsachen stellen doch
schon klar, daß die Einrichtung, wie sie geplant ist, nicht
mit der Verfassung in Widerspruch steht. Die Bestim¬
mungen über die Presse, die sich im Staatsgrundgesetz be¬
finden, sind bekanntlich den deutschen Grundrechten ent¬
nommen und stimmen Wohl dem Sinne nach mit den gleich¬
artigen Vorschriften in anderen deutschen Verfassungen über¬
ein. Der bekannte Professor Schücking in Marburg hat
sich mit unserer Verfassung näher beschäftigt und kommt in
seinen Darlegungen zu dem Ergebnis, daß die von dem
Abg. Tantzen  angezogenen Bestimmungen des Artikels 46
aufgehoben seien durch das Reichsgesetz über die Presse vom
7. Mai 1874. Das Reichsgesetz steht der beabsichtigten
Einrichtung nicht entgegen. Aber m. H-, selbst wenn man
die Preßbestimmungen als fortbestehend ansieht, so kann es

doch gar keinem Zweifel unterliegen, daß die Preßfreiheit,
die im vorliegenden Fall überhaupt gar nicht berührt wird,
nur beschränkt werden kann durch polizeiliche  Anord¬
nungen, aber nicht durch einen Vertrag. Die Parteien
vereinbaren doch überall, daß ein Blatt in einem ganz be¬
stimmten Sinne redigiert werden soll. (Zuruf : Ist keine
Regierung!) Hat denn eine Regierung nicht die Rechte
einer Partei ? Diese Frage, glaube ich, brauchen wir nicht
weiter zu erörtern, da ja, wie ich schon hervorgehoben habe,
in dem Vertrage keine Bestimmung ist, die irgend wie die
Preßfreiheit berührt. Dann m. H., hat der Abg. Tantzen
hingewiesen auf den Artikel 188 der Verfassung. Ich
glaube, der Herr Abgeordnete hätte richtiger getan, nicht
den Artikel 188, sondern Artikel 187 ins Auge zu fassen.
Im Artikel 187 ist ausdrücklich gesagt, daß die Regierung
berechtigt ist zur Deckung von Ausgaben, welche auf bundes¬
staatlicher oder landesgesetzlicher Verpflichtung beruhen, unter
allen Umständen Staatsgelder zu verwenden. M . H.! Wenn
Sie die Reichsgesetzgebung, wenn Sie die Landesgesetzgebung
durchsetzen, so finden Sie in jedem Gesetze die Verpflichtung
der Staatsbehörden, Bekanntmachungen zu erlassen, lieber
die Form der Bekanntmachungen hat die Verwaltung zu
entscheiden. Es handelt sich also in dieser Zeitungsfrage um
eine reine Verwaltungsangelegenheit, und deshalb war eine
Mitwirkung des Landtags nickt nötig, dazu kommt, daß die
Regierung nicht mit ihren Absichten zurückgehalten, sondern
sie klar und deutlich im Finanzausschußausgesprochen hat.
Aus diesem Grunde versprechen auch die Maßnahmen und
Anträge, die Herr Abg. Tantzen  in Aussicht gestellt hat,
keinen Erfolg. Es ist ausgeschlossen, daß die Regierung,
nachdem sie sich einem Verleger gegenüber vertraglich ver¬
pflichtet hat, den Vertrag nicht hält. Die Regierung ist
vertragstreu und ist nicht in der Lage, an dem Vertrage
zu rütteln.

M. H.! Wie sich die neue Zeitung entwickeln wird,
deren Jnslebentreten durch den Krieg hinausgeschoben ist,
muß die Zukunft lehren. Es hängt im wesentlichen davon
ab, daß der Verleger und der Schriftleiter Männer sind
von hohem Verantwortlichkeitsgefühl und daß sie getragen
werden von der Ueberzeugung, daß die Presse große Pflichten
sowohl der Oeffentlichkeit wie dem uns alle umschließenden
Staat gegenüber zu erfüllen hak und daß sie besonders auch
ein Instrument sein soll für die öffentliche Meinung. Allen
diesen Verpflichtungen kann der Verleger durchaus gerecht
werden innerhalb des Rahmens des angefochtenen Vertrages.

Präsident : Herr Abg. Driver  hat das Wort.
Abg. vr . Driver : M. H. ! Die jetzigen Zustände mit

unserm Amtsblatt sind ganz unbefriedigend. Früher wurden
die OldenburgischenAnzeigen, weil sie die Familiennachrichten
brachten, Haus bei Haus in Oldenburg und Umgegend ge¬
lesen und hatten eine weite Verbreitung auch auf dem Lande.
Das hatte zur Folge, daß auch die amtlichen Bekannt¬
machungen in weite Kreise des Volks hineinkamen, während
sie jetzt nur von den offiziellen Stellen gelesen werden und
sonst zu niemandes Kenntnis gelangen, wenn nicht die
Lokalzeitungen einen Teil dieser amtlichen Bekanntmachungen
aufnehmen. Daß das ein ganz unhaltbarer und unbefrie¬
digender Zustand ist, bedarf keiner weiteren Ausführung.
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Diesem Zustand mußte auf alle Fälle Abhilfe geschaffen
werden . Es kommt noch ein weiteres hinzu . Die Regie¬
rung hat tatsächlich kein Organ zur Verfügung , in dem sie
ihre Maßnahmen rechtfertigen kann , in dem sie Angriffe,
denen sie in der Presse ausgesetzt wird , begegnen kann.
Denn die einzige hier in Oldenburg erscheinende Zeitung
kann ja jederzeit die Aufnahme derartiger Regierungsartikel
verweigern . Auch das , m. H ., ist ein Umstand , der sehr
für die Herausgabe einer weiteren Zeitung in der Stadt
Oldenburg in die Wagschale fällt . Ich hätte nun an sich
auch gewünscht , und es wäre mir lieber gewesen, wenn sich
das Amtsblatt auf der bisherigen Grundlage weiter hätte
erhalten lassen in der Weise , daß kein politischer Teil damit
verbunden wäre . Aber m. H ., die Tatsachen sind stärker
als das , was man gern möchte. Tatsächlich läßt sich das
Blatt in der bisherigen Weise nicht halten , und es mußte
ein anderer Weg gefunden werden , um die amtlichen Be¬
kanntmachungen in weitere Kreise des Publikums zu bringen.
Und dieser Weg konnte m. E . nur der sein, den die Staats¬
regierung in diesem Fall eingeschlagen hat . Ich kann auch
nicht finden , daß irgend welche gesetzlichen Bestimmungen,
staatsgrundgesetzliche oder Bestimmungen des Reichspreß-
gesetzes dem im Wege stehen . Jedenfalls kann der Artikel 46
des Staatsgrundgesetzes , wenn er überhaupt noch Geltung
hat , auf keinen Fall hier in Frage kommen . Denn wenn
dort gesagt ist , daß die Presse nicht unter Zensur gestellt
werden darf , so bezieht sich das selbstverständlich nur auf
eine allgemeine polizeiliche Maßnahme der Presse gegenüber,
nicht auf einen Vertrag , den die Staatsregierung hinsichtlich
des Erscheinens eines Blattes mit einem Verleger abge¬
schlossen hat . Und das Reichspreßgesetz steht ebensowenig
irgend wie diesem Vertrage entgegen.

Wenn ich mich nun im allgemeinen auch mit der von
der Regierung getroffenen Regelung als dem kleineren Uebel
einverstanden erklären kann , so hätte ich doch gewünscht,
daß der K 12 nach der Erläuterung des Herrn Ministers
eine engere Fassung bekommen hätte . Der § 12 , wenn ich
ihn eben verlesen darf (Präsident : Der Landtag wird ein¬
verstanden sein), lautet:

„Der Schriftleiter ist verpflichtet , rechtzeitig vorher
bei der zuständigen Behörde Erkundigungen einzuziehen,
wenn er Nachrichten tatsächlicher Art , die ihm auf anderem
als auf amtlichem Wege zugehen , über Angelegenheiten
des Großherzoglicken Hauses oder Maßnahmen einer
Großberzoglichen Staaisbehörde aufnehmen will . Die
Veröffentlichung ist zu unterlassen , wenn die Behörde
Einwendungen dagegen erhebt . "

Ich bin einverstanden mit dem Passus , daß wegen
Angelegenheiten des Großherzoglichen Hauses diese vor¬
beugende Maßregel getroffen ist . Dagegen wird die Fassung
des Z 12 in Zukunft dem Verleger auch verbieten , irgend
welche Mißstände , die bei einer Staatsbehörde bestehen , in
das Blatt aufzunehmen , ohne vorher die Staatsegieruug
zu befragen . M . H . ! Das geht nach meiner Ansicht doch
viel zu weit . Wo solche Mißstände tatsächlich bestehen , da
mögen sie auch in einer öffentlichen Zeitung und auch in
dieser Zeitung zur Sprache gebracht werden . Die Re¬
gierung hat dann ja die Gelegenheit , weil sie Einfluß auf
dies Blatt hat , berichtigend darauf zu antworten . Der

Herr Minister hat nun darauf hingewiesen , daß der Z 12
sich wesentlich nur auf Maßnahmen der Regierung über
erscheinende Landtagsvorlagen beziehen sollte . Dann hätte
man das klar zum Ausdruck bringen sollen . Vielleicht läßt
sich das noch ändern.

Gegen den Z 10 , der dem Herrn Abg . Tantzen
(Heering ) ein Stein des Anstoßes ist , finde ich nichts einzu¬
wenden . Der Z 10 sagt , daß der Verleger verpflichtet isst
die Zeitung in staatserhaltendem , reichs - und staatsfreund¬
lichem Sinne zu redigieren . M . H . ! Das Gegenteil von
staatserhaltend ist staatsnegierend . Man wird der Re¬
gierung doch das Recht zugestehen müssen , zu verlangen,
daß eine Zeitung , der sie die amtlichen Bekanntmachungen
zuwendet , nicht im Sinne staatlicher Negierung Artikel auf¬
nimmt . (Abg . Tantzen (Heerings : Was ist reichsfreundlich ?) -
Es ist ferner ausdrücklich in dem Vertrage gesagt , daß das
Blatt nicht an eine politische Partei sich anschließen soll.
Ob die Redaktion einer Zeitung ohne eine politiscke Partei-
flellung überhaupt möglich ist , bezweifle ich. Ich nehme
aber an , daß der Sinn dieser Fassung der ist , daß sie
keine ausgesprochen politischen Tendenzen verfolgen soll.

M . H . ! Was ich sonst noch zu bemängeln habe an
dem Vertrage , ist etwas , was nicht darin steht , ist das , daß
dem Verleger zur Pflicht gemacht wird , daß niemals die
religiösen Gefühle Andersgläubiger durch Aufnahme von
Artikeln verletzt werden dürfen . (Sehr richtig !) Ich darf
wohl die Erwartung aussprechen , daß die Staatsregierung
hier darüber eine Erklärung abgeben wird . Wenn das ge¬
schieht, dann sehe ich — um mich nochmals kurz zusammenzu-
fassen — diese Art der Beordnung als das kleinere liebest
an , und ich werde ihr zustimmen.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheev
hat das Wort.

Minister Scheer : M . H . ! Bei Abschluß des Ver¬
trages haben die Vertragsschließenden nicht daran gedacht,
dem Z 12 eine so weitgehende Bedeutung beizulegen , wie
der Herr Vorredner zu befürchten scheint. Es hat uns nur
vorgeschwebt , die von mir erörterten falschen tatsächlichen
Nachrichten auszuschließen . Wie Sie aus Z 10 ersehen , ist
auch ausdrücklich zum Ausdruck gebracht , daß die Zeitung
das Recht hat , staatliche Maßnahmen zu kritisieren . Wir
sind stets dankbar dafür , wenn wir auf Jrrtümer aufmerk¬
sam gemacht werden . Ich habe schon in der Einleitung
meiner Ausführungen gesagt , daß das Blatt unabhängig ist.
Wenn bei einer Behörde Mißstände hervorgetreten sind,
kann selbstverständlich die Landeszcitung die Sache be¬
sprechen, ohne vorher angefragt zu haben . Es handelt sich,
wie gesagt , nur um unverbürgte Nachrichten tatsächlicher
Natur , die nur gebracht werden sollen , wenn sie richtig
sind . Befürchtungen , daß in konfessioneller Beziehung das
Blatt verletzen könne , liegen nicht vor . Die Regierung
würde sofort Remedur einlreten lassen , wenn in dieser Be¬
ziehung Grund zur Beschwerde vorliegen sollte.

Präsident : Herr Abg. Tantzen (Stollhamm ) hat
das Wort.

Abg . Tantzen : M . H . ! Nach den Ausführungen des
Herrn Ministers hat ja die ganze Angelegenheit ein viest
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harmloseres Ansehen , als man sich das vorstellt , wenn man
bloß den Vertrag gelesen hat , ohne vorher die Ausführungen
des Herrn Ministers gehört zu haben . Aber ich kann mich
auch jetzt noch nicht recht von dieser Harmlosigkeit über¬
zeugen . Was zunächst den Ausdruck reichstreu oder staats¬
treu anbelangt , so hat der Herr Minister vorhin gesagt:
„Alle Richtungen sind staatserhaltend , also ist der Ausdruck
gegenstandslos " . Ich meine , Sachen , die völlig gegen¬
standslos sind , schreibt man in solche Verträge nicht hinein.
Und deshalb komme ich zu der Schlußfolgerung , daß in
diesem Ausdruck das liegt , daß das Blatt in einer be¬
stimmten Richtung redigiert werden soll . Aber das ist
vielleicht nicht das Wichtigste . M . H . ! Der Herr Mi¬
nister hat gesagt , es kommen die Artikel 187 und 188 für
die Bekanntmachungen der Staatsregierung in Frage . Das
ist zweifellos richtig . Und es ist auch richtig , daß der
Landtag die Ausgaben für die Bekanntmachungen der Staats¬
regierung nicht verweigern darf . Die Form dieser Be¬
kanntmachungen ist , wie der Herr Minister richtig aus¬
geführt hat , Sache der Regierung , reine Verwaltungssache.
Dem stimme ich zu . Aber , meine Herren , der redaktionelle
Teil eines Blattes gehört denn der zu der Form der Be¬
kanntmachungen ? Das ist doch ein ganz anderer Teil!
(Sehr richtig !) Und da komme ich denn auf Grund der
Aeußerung des Herrn Ministers , daß auch die Staats¬
regierung Partei sei, zu dem Ergebnis , daß , wenn die
Staatsregierung auf diesen redaktionellen Teil einen be¬
stimmenden Einfluß ausüben will , wie es nach dem Ver¬
trage der Fall sein wird , daß dann das herauskommen
könnte , daß der Landtag Gelder bewilligt zu einer Zeitung,
die im Sinne einer bestimmten Partei redigiert wird . Das
könnte herauskommen . Ich will nicht ohne weiteres sagen,
daß das kommt , aber die Zeiten können das mit sich bringen.
Nun könnte man sagen , diese 23000 ^ werden nur für
die Veröffentlichung der Regierungsbekanntmachungen be¬
willigt . Ja , meine Herren , das ist ja formell auch wohl
der Fall , mit den 6 Pfennigen für die Zeile . Aber es
kommt doch ganz was anderes heraus , denn dadurch , daß
diese Bekanntmachungen dem Verleger der Zeitung allein
zur Verfügung gestellt werden , wird diese Zeitung natürlich
gestützt. Und so wird doch indirekt Geld bewilligt für die
Verbreitung von Nachrichten im Sinne einer Partei , möge
es sein, welche es wolle . Von diesem grundsätzlichen Stand¬
punkt aus , daß der Landtag für Parteizwecke Gelder be¬
willigen soll , muß ich sagen , daß mir das Verfahren sehr
bedenklich vorkommt . Etwas anderes würde es sein, wenn
die Hauptbestimmung aus dem Vertrage herausgestrichen
wird . Aber jedenfalls so, wie die Sache jetzt liegt , kommt
sie mir sehr bedenklich vor.

Dann hat Herr Abg . Driver  gesagt , die Regierung
habe ja gar kein Mittel , um ihre Mitteilungen kundzugeben.
Gewiß , die muß sie haben . Aber das kann ja nur vorn
in die Oldenburgischen Anzeigen hineingedruckt werden.
(Zuruf : Liest ja niemand !) Das wird von anderen Zei¬
tungen abgedruckt. Wenn die Staatsregierung eine An¬
gelegenheit für wichtig genug hält , sie zu veröffentlichen,
die geht in jede Zeitung im Herzogtum Oldenburg über.
Zm übrigen würde auch Herr Abg . Driver  nach meiner
Änsicht , wenn er die Schlußfolgerungen seiner Ausführungen

gezogen hätte , doch dahin kommen, daß er diese Art für
bedenklich hält . Er hat ausdrücklich gesagt , der Z 12 des
Vertrages lasse eine Kritik falscher Staatsmaßnahmen gar
nicht zu . Das ist natürlich richtig . Aber die weitere
Schlußfolgerung ist , daß das Blatt , das wir heute durch
Bewilligung von Mitteln unterstützen sollen , in einer Richtung
redigiert werden wird , weil es eben eine Kritik falscher
Maßnahmen nicht zuläßt.

So komme ich alles in allem genommen dahin , daß
diese Bewilligung ihre großen Bedenken hat . . Und im
Endergebnis muß ich auch sagen , daß dem Landtag durchaus
das Recht zusteht , auf Grund Artikel 188 des Staatsgrund¬
gesetzes an diese Bewilligung Bedingungen zu knüpfen , nicht
in welcher Form — die bleibt der Staatsregierung über¬
lassen — aber in welcher Weise , in welchem Sinne diese
Bekanntmachungen zu erscheinen haben , das heißt ob sie in
Verbindung mit einem politischen Blatt oder einem re¬
daktionellen oder ohne einen solchen Teil zu erscheinen
haben . Ich meine , daß das unter keinen Umständen gegen
Artikel 188 verstoßen kann . Und ich möchte daran erinnern,
daß solche Bedingungen doch xmal im Landtag an die Be¬
willigung von Geldern geknüpft worden sind.

Präsident : Herr Abg. Dörr  hat das Wort.
Abg . Dörr : Die Frage , ob das Prinzip der Preß¬

freiheit verletzt ist durch diesen Vertrag , ist mir zweifelhaft.
Der Einwand des Herrn Ministers , daß der Artikel 46
des Staatsgrundgesetzes und auch das Reicbspreßgesetz sich
auf behördliche Maßnahmen , sei es gesetzlicher oder polizei¬
licher Art , beschränken , scheint mir nicht von der Hand zu
weisen zu sein, und da handelt es sich hier um einen Privat¬
vertrag . Aber die Frage , ob das Prinzip der Preßfreiheit
verletzt ist , scheint mir gar nicht entscheidend zu sein. Son¬
dern worauf es ankommt , ist die Frage , ob der Landtag
Mittel bewilligen soll und muß , die zur Gründung eines
staatserhaltenden Organs mit verwandt werden . Der Ar¬
tikel 196 des Staatsgrundgesetzes besagt , daß der Landtag
die Erhebung und bestimmungsmäßige Verwendung der
Staatseinkünfte innerhalb der durch das Finanzgesetz ge¬
zogenen Grenzen zu überwachen hat , für deren Jnnehaltung
das Staatsministerium verantwortlich ist. Also es wird
hier gesprochen ganz scharf von der bestimmungsmäßigen
Verwendung der Staatseinkünfte innerhalb der durch das
Finanzgesetz gezogenen Grenzen . Der Z 91 des Vor¬
anschlags enthält eine Position für die Kosten der Olden¬
burgischen Anzeigen . Darunter sind zu verstehen die Olden¬
burgischen Anzeigen , wie sie bisher tatsächlich erschienen sind
und wie sie neben dem Gesetzblatt fortexistieren auf Grund
einer Bekanntmachung vom 21 . September 1835 , die im
Oldenburgischen Gesetzblatt Band 14 Seite 1125 abgedruckt
ist . Also nur bei Verwendung der Mittel für diese An¬
zeigen bleibt die Staatsregierung .im Rahmen des Vor¬
anschlags und des demnüchstigen Finanzgesetzes . Eine andere
Verwendung und insbesondere eine Verwendung für diese
neue Landeszeitung würde aus dem Rahmen des Finanz¬
gesetzes herausfallen . Will die Staatsregierung , daß künftig
die Mittel mit verwandt werden für diese neue Landes¬
zeitung , dann muß sie eben den § 91 des Voranschlags
ändern und muß da hineinschreiben , es sollen die Mittel
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bewilligt werden für diese Landeszeitung. Dann wird die
Frage auftauchen, wenn die Staatsregierung das getan hat:
Ist der Landtag verpflichtet, diese Mittel zu bewilligen?
Der Herr Minister hat vorhin darauf hingewiesen, daß die
Staatsregierung gesetzlich zu gewissen Publikationen ver¬
pflichtet ist. Das ist richtig. Der Artikel 187, auf den
sich der Herr Minister berufen hat, besagt: „Soweit dazu"
— also zu diesen gesetzlich notwendigen Publikationen —
„Ausgaben erforderlich sind, darf der Landtag seine Zu¬
stimmung zur Forterhebung der bestehenden Steuern und
Ausgaben nicht verweigern". Ich weise insbesondere auf
das Wort „Soweit" hin, soweit zur Publikation die Aus¬
gaben erforderlich sind. Darüber hinaus geht also die Ver¬
pflichtung des Landtags nicht. Er braucht es nicht zu
dulden oder braucht keine Mittel zu bewilligen dafür, daß die
Staatsregierung die für die gesetzlichen Publikationen be¬
willigten Mittel über den Publikationszweck hinaus dazu
mit verwendet, ein staatserhaltendes Organ ins Leben zu
rufen. Daß nun die Mittel, wie ich sage, zur Gründung
eines staatserhaltenden Organs mit verwandt werden sollen,
das unterliegt gar keinem Zweifel. Man braucht sich da
nur den Vertrag anzusehen. Herr Abg. Tantzen (Heering)
hat schon darauf hingewiesen. Nach dem Vertrag hat der
Verleger das Recht einmal auf Veröffentlichung aller staats¬
behördlichen Bekanntmachungen, er hat zweitens das Recht
auf eine gewisse festgesetzte Vergütung. Seine Pflichten be¬
stehen einmal in der Herstellung und dem Vertrieb der An¬
zeigen und zweitens in der Hinzufügung eines staatserhal¬
tenden redaktionellen Teils. Diese Rechte und Pflichten sind
gar nicht von einander zu trennen. Sie stehen im Verhältnis
von Leistung und Gegenleistung. Also die Mittel, die für
Publikationen ausgegeben werden sollen, dienen zur Ermög¬
lichung dieser staatserhaltenden Zeitung. (Sehr richtig!)
Und dazu braucht der Landtag nicht ja zu sagen.

Was nun den Plan selbst angeht, eine derartige staats¬
erhaltende Zeitung ins Leben zu rufen, so hat darüber
meines Erachtens Herr Abg. Tantzen  schon treffende Aus¬
führungen gemacht. Ich will bloß noch auf eins Hinweisen.
Wie will die Staatsregierung heute noch mit der Unter¬
scheidung zwischen staatserhaltender und entgegengesetzter
Gesinnung bestehen? Der Herr Minister hat zwar hier
erklärt: „Ich setze voraus, daß alle Parteien staatserhaltend
sind". Er wird es aber nicht übelnehmen, wenn wir uns
bei dieser Erklärung nicht beruhigen. Es hat ja gar keinen
Sinn , von einer Zeitung in reichs- und staatsfreundlichem
und staatserhaltendemSinn zu sprechen, wenn man dabei
nicht an das Gegenteil davon denkt. (Sehr richtig!) Und
das hat auch Herr Abg. Driver  ganz richtig betont. Er
hat bloß, wie Herr Abg. Tantzen (Stollhamm ) ihm ent¬
gegen gehalten hat, die Konsequenz daraus nicht gezogen.
Was ist nicht schon alles als nichtstaatserhaltend bezeichnet
worden! Nach meiner Meinung gehört diese Unterscheidung
zwischen staatserhaltender und entgegengesetzterGesinnung,
zwischen national und nichtnational, in die politische Rumpel¬
kammer von der Zeit vor August 1914.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Mimster Scheer : M . H.! Ich bedaure lebhaft, daß

ich auf Grund des Verlaufs der Debatte Veranlassung habe,
noch einmal feierlich zu erklären, daß die Regierung über
den Parteien steht. Ich habe nur auf einen Zwischenruf
des Abg. Tantzen  gesagt: „Ist die Regierung nicht Partei ?"
das sollte heißen: „Hat die Regierung nicht dieselben Rechte
wie jede Partei ?" Soll die Regierung der Presse gegen¬
über schutzlos dastehen?

Dann , m. H. , ein paar Worte zu den scharfsinnigen
juristischen Ausführungen des Abg. Dörr.  Ich glaube, er
hat den Streitgegenstand etwas verschoben. Es handelt sich
nur um folgende Punkte. Nach dem Staatsgrundgesetzist
die Regierung berechtigt, auf alle Fälle, d. h. auch ohne
Bereitstellung der Mittel durch den Landtag, Ausgaben zu
machen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Solche
gesetzliche Verpflichtungen liegen, wie von allen Seiten an¬
erkannt ist, vor, Bekanntmachungen müssen erlassen werden.
Wir haben einem Verleger, der sich freiwillig gemeldet hat,
gesagt: „Wenn du die Herstellung der Oldenburgischen An¬
zeigen übernehmen willst, geben wir dir die amtlichen Be¬
kanntmachungen zur Veröffentlichung. Du übernimmst aber,
um eine weitere Verbreitung des Amtsblattes zu erreichen,
die Verpflichtung, eine parteilose Textzeitung damit zu ver¬
binden." Dieses parteilose Blatt ist unabhängig von der
Regierung. Wir legen aber im Interesse des Ansehens des
oldenburgischen Staates Wert darauf , daß nicht in dem
Blatte falsche Nachrichten über Regierungsmaßregelnver¬
öffentlicht werden oder Agitation  gegen die Regierung
betrieben wird. Um das zu verhindern, sind die zur Erör¬
terung stehenden Bestimmungen getroffen. Von der Ver¬
letzung irgend einer Bestimmung des Staatsgrundgesetzes
kann bei diesem Sachverhalt keine Rede sein.

Präsident : Herr Abg. Hug hat das Wort.
Abg. Hug : M . H.! Der Herr Minister hat auch mit

seinen letzten Ausführungen mich nicht davon überzeugen
können, daß die Gründung eines solchen Blattes so harmlos
ist, wie er es dargestellt hat. Ich will kurz sagen, daß ich
all die Bedenken, die gegen den Vertrag hier vorgebracht
sind, voll und ganz unterschreibe. Und es ist kein Phan¬
tom, gegen das der Landtag hier ankämpft, sondern es
handelt sich doch, wie Herr Abg. Tantzen (Heering ) ganz
richtig gesagt hat, um die Verteidigung des wirklichen Gei¬
stes der Preßfreiheit. Und da glaube ich. müssen wir uns
unter allen Umständen alle auf den Standpunkt stellen, daß
das, was wir von unfern Vätern ererbt haben, wir erwer¬
ben, um es zu erhalten. Es ist mir nicht möglich, in scharf
juristischen Pointen einen Standpunkt, der dem des Herrn
Ministers entgegengesetzt ist, klarzulegen, sondern ich mache
das nur aus meinem natürlichen und politischen Empfinden
heraus. Und da bin ich der Ansicht, daß wohl der Landtag
hier Bedenken tragen kann,  die Summe, die für das An¬
zeigenblatt ausgesetzt ist, zu verwenden für eine Zeitung mit
politischem Text, so, wie es durch den Vertrag errichtet
werden soll. Wenn man den Artikel 188 so ohne die Ver¬
klausulierung liest und nach einfachem Untertanenverstand
auffaßt, so soll die Bewilligung der Mittel nicht von Be¬
dingungen abhängig gemacht werden, welche nicht den Zweck
und die Verwendung derselben betreffen. Es fällt dem
Landtag und denjenigen, die gegen den Vertrag sind, gar
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nicht ein , der Staatsregierung die Mittel zu verweigern,
daß sie die Anzeigen in der bisherigen Art und Weise
herausgeben soll . Es fällt dem Landtag nicht ein , der
Staatsregierung die Mittel zu verweigern , um die für den
Staat notwendigen Bekanntmachungen zu erlassen , sondern
er will die Bedingung daran knüpfen , daß es in der bis¬
herigen Weise geschehen soll . Herr Abg . Ta ritzen (Stoll-
hamm ) hat ganz richtig gesagt , es sind im Laufe der Jahre
auf so vielen Gebieten des Staatslebens und des Budgets
Bedingungen an die Bewilligung dieser und jener Mittel
geknüpft worden , daß auch die Setzung dieser Bedingung
budgetrechtlich ist . M . H . ! Ich habe gestern mit einem
Juristen über die Gefahr , durch solchen Vertrag die Zensur
einzuführen , gesprochen , der zu den scharfsinnigen Juristen
des Herzogtums gehört . Der hat mir auch zugestimmt , daß
theoretisch wohl möglich ist , die Zensur durch solche Ver¬
träge einzuführen . Der Herr Minister mag sagen , was er
will . Daß der Unternehmer , mit dem er einen solchen Ver¬
trag einführt , seiner eigenen persönlichen Meinung sich doch
begibt , immer glaubt , beeinflußt sein zu müssen durch die
Regierung und deren Tendenzen , das liegt für mich auf der
Hand . Und wenn mit einer Reihe von Zeitungen solche
Verträge abgeschlossen werden , so würde wirklich die Preß¬
freiheit außerordentlich eingeschränkt werden und die Zensur
würde durch den Vertrag eingeführt . Das ist nichts Außer¬
gewöhnliches , daß einem Verleger gesagt wird : „Du erhältst
entweder bares Geld oder du erhältst Inserate , wenn du
in dem und dem Sinne dein Blatt hältst ." M . H . ! Ich
glaube dem Herrn Minister , daß er die Erklärung so, wie
er sie gegeben hat , auch erfüllen will . Der Herr Minister
lebt aber nicht ewig (Sehr richtig !) , ist auch nicht immer
Minister . (Heiterkeit .) Und wenn dann das eintritt , was
man anderwärts erfahren hat , wenn solches Blatt zum
Reptil wird — wer in den siebziger und achtziger Jahren
die Politik verfolgt hat , der weiß , welche Abneigung gegen
derartige Organe gewesen ist — , dann brauchen wir für
den Spott zum Schaden nicht mehr zu sorgen . Es ist im
Reich in dieser Beziehung besser geworden . Und darum
heißt es bei einer solchen Sache , von dem ersten Schritt
abzustehen . Den Zustand , den wir in Oldenburg gehabt
haben , halte ich für außerordentlich ideal . Nach meiner
Meinung hat die Regierung Gelegenheit genug , ihre An¬
schauungen in dieser oder jener Zeitung zum Ausdruck zu
bringen . Ich halte es selbstverständlich für das Recht der
Staatsregierung , ihre Meinung nicht nur im Landtag , nicht
nur durch den Text von Bekanntmachungen zum Ausdruck
zu bringen , sondern auch in Zeitungsartikeln . Ich bin der
Ueberzeugung , es ist gleichgültig , ob in irgend einer An¬
gelegenheit die Staatsregierung ihre Ansicht in der Butja-
dinger Zeitung zum Ausdruck bringt oder in der neuen
Landeszeitung . Sowie man weiß , und das lernt man , was
eine offizielle Auslassung ist , wird sie selbstverständlich in
allen Blättern nachgedruckt . Ich bin fest überzeugt , wenn
die Staatsregierung z. B . in der Weserzeitung ihre Ansicht
über dieses oder jenes zum Ausdruck bringen will — und
die Beziehungen sind doch außerordentlich nahe — , sie in
jeder Form , in der sie möchte , ihre Ansicht zum Ausdruck
bringen kann.

M . H . ! Es ist ja auch gesagt worden , daß die Aktion,
Stenogr . Berichte . XXXII . Landtag, 5. Versammlung.

die gemacht werden soll , die Bildung eines Organs durch
Zuwendung von Inseraten , sich gegen eine hiesige Olden¬
burger Zeitung richte . M . H . ! Das hat für mich einen
recht unangenehmen Geschmack. Es kann mir gar nicht ein--
sallen , jenes Blatt zu verteidigen ; aber daß der Landtag
eine solche Aktion unterstützen soll , das kann ich nicht ver¬
stehen und nicht mitmachen . M . H . ! Das wird immer
noch Vorkommen , daß in irgend einem Blatt Dinge ver¬
öffentlicht werden , die noch vorläufig vertraulich sind . Das
werden Sie auch durch das neue Blatt nicht verhindern
können . Und wenn Sie sagen werden : „Ja , aber wir
können dann den unwahrhaftigen Dingen entgegentreten " ,
das können Sie auch heute jeden Tag . Herr Abg . Driver
hat ja auch das Empfinden gehabt , daß die Sache doch
nicht ganz so reinlich ist und so angenehm . Ich will daraus
Hinweisen , daß in dem Bundesstaat , der sich zuletzt ein
staatliches Organ schaffte — in Bayern — , auch in Ihrer
Partei große Bedenken vorhanden waren gegen die Schaffung
eines Staatsanzeigers mit politischem Teil . Auch hier sind
die Meinungen unter Ihnen geteilt . Denn wir haben ge¬
hört , daß Herr Abg . Feigel  sehr starke Bedenken gegen
das Blatt und seine spätere Wirksamkeit hat . (Abg . Fei¬
gel : Sehr richtig !) M . H . ! Ich störe mich an der Be¬
stimmung , die in dem Vertrag ist , daß der betreffende
Redakteur in staatserhaltendem Sinne schreiben soll , nicht
besonders . Wer so lange unter dem Verdachte der Staats¬
regierung gestanden hat , der kann sich darüber nicht mehr
erregen . Ich freue mich allerdings , daß die Sache jetzt
etwas anders geworden ist , und wünsche, daß diese Ansicht
auch länger vorhält als während der Zeit des Krieges.
Aber darum handelt es sich auch ja nicht , sondern der
Wechsel in den Anschauungen derjenigen , die geistig das
Blatt leiten , ist eben möglich . Und es kommt nicht darauf
an , daß jemand , der gegen eine Ansicht und Wünsche der
Regierung ist , daß der gerade als Führer der Obstruktion
bezeichnet wird , sondern es ist auch möglich , daß sonst gut
staatserhaltende Elemente , wenn sie gegen eine Ansicht der
Regierung sind , als staatsnegierend angesehen werden . Neh¬
men Sie an , das Reptil lebte schon (Heiterkeit ) , es wäre
ein Mann daran , der das ganz natürliche Bestreben hätte,
der Regierung gefällig zu sein. Der würde heute einen
ganz geharnischten Artikel gegen die Mehrheit von Dienstag
geschrieben haben , über die Staatsverneinenden , die den
Steuerzuschlag verweigert haben . (Zuruf : Das kommt nicht !)
Das kann kommen . Aber welche Garantie haben Sie , daß
es dazu nicht kommt ? M . H . ! Gewiß , formell mag die
Sache ganz richtig , schön und gut sein. Aber wo der Geist
der Preßfreiheit verletzt wird , wo unter Umständen auch
das Bewilligungsrecht verletzt oder falsch ausgelegt wird , da
muß man den ersten Schritt auf falsche Bahnen zu tun
unterlassen.

M . H . ! Schon allein der Umstand , daß der Vertrag
auf 10 Jahre gilt und wir einjährige Finanzperioden haben,
muß zu Bedenken Anlaß geben . Ich möchte die Staats¬
regierung bitten , daß sie diesen Vertrag anders gestaltet.
Gewiß gebe ich zu , daß die Art , wie die Bekanntmachungen
jetzt ins Publikum kommen , nicht befriedigt . Darüber haben
wir uns schon Jahr und Tag unterhalten . Wir haben uns
immer unterhalten im Finanzausschuß : Wie machen wir die
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Sache anders ? M . H . ! Das können wir nicht anders
machen und können es auch mit diesem Organ nicht anders
machen . Das ist die Entwicklung der Presse als Gewerbe.
Sie hat eine wunderbare Entwicklung genommen . Es ist
außerordentlich wunderbar , daß ein Blatt , wie das hier am
Platz erscheinende , einen so außerordentlichen Leserkreis hat
mit einem Inhalte , der sicher auch weite Kreise nicht be¬
friedigt . Das ist aber so. Und wenn nun ein neues Blatt
kommt , haben Sie , wenn Sie die Vergangenheit bezüglich
der Preßverhältnisse in Oldenburg betrachten , gar keine
Garantie , daß dies Blatt einen größeren Einfluß auf die
Bevölkerung bekommt , eine größere Verbreitung als die , die
bisher zu Grunde gegangen sind , eine größere Verbreitung,
als das Anzeigenblatt es heute hat . M . H . ! Es ist schon
angedeutet worden , es werden alle die , welche mit der zu¬
künftigen Landeszcitung nicht zufrieden sind , doch unter kei¬
nen Umständen das Blatt abonnieren , wenn sie nicht müßten.
Und so wie heute alle , die am öffentlichen Leben so betei¬
ligt sind , daß sie die Oldenburgischen Anzeigen halten müssen,
werden natürlich die Landeszeitung abonnieren . Aber die
das Interesse nicht haben , werden nicht abonnieren . Für
den Unternehmer ist gar keine Gewißheit , daß sein Unter¬
nehmen sich rentabel gestalten wird . Ich glaube es kaum;
aber das ist auch meine Sache nicht . Ich bekenne ganz
offen , daß das Entgelt , das dieser andere Vertragsschließende
erhält dafür , daß er Verleger oder Besitzer der Hof - und
Staatszeitung von Oldenburg wird , dies Entgelt ist ganz
außerordentlich gering . M . H . ! Wenn Sie etwas wollen,
so ist nach meinem Dafürhalten es nicht anders heute mög¬
lich , als die Bekanntmachungen der Staatsbehörden allen
Blättern zuzusenden . Das geschieht doch heute auch wäh¬
rend des Krieges . Und ich glaube , die Staatsregierung
wird finden , daß Wohl ganz ausnahmslos alle Blätter be¬
strebt gewesen sind , so schnell wie möglich alle die Bekannt¬
machungen zu veröffentlichen . Wir haben uns früher dar¬
über gestritten , daß alle honoriert werden müssen . Das
war eine Unmöglichkeit . Heute werden die Blätter alle
wichtigen Bekanntmachungen aufnehmen . Das , was die
Staatsregierung will , eine bessere Verbreitung der Bekannt¬
machungen zu erzielen , das erreicht sie nicht . Es wird so
bleiben , wie es ist . Und das andere , diese halboffizielle
Zeitung oder eine Zeitung , wie sie mit dem Vertrage kommt,
das gibt etwas , was wir nicht wünschen müssen , und ich
wünschte , daß sie nicht zustande kommt.

Präsident : Herr Abg. Müller hat das Wort.
Abg . Müller : An und für sich würde ich nichts da¬

gegen haben , wenn in Oldenburg eine zweite Zeitung be¬
gründet würde . Ich erinnere mich noch mit Vergnügen an
die frühere „Oldenburger Zeitung " . Und ich würde auch
jeder Vorlage , die in dieser Beziehung von der Staats¬
regierung gemacht wäre , zugestimmt haben . Aber darüber
kann ich nicht hinwegkommen , daß die Staatsregierung durch
den Abschluß dieses Vertrages ihre Kompetenz überschritten
hat . Der Vertrag entbehrt m. E . jeder gesetzlichen Grund¬
lage . Es hätte dem Landtage eine Vorlage gemacht werden
müssen . Das ist nicht geschehen, und deshalb ist nach
meiner Auffassung der Vertrag bis zur Genehmigung durch
den Landtag nicht gültig.

Präsident : Herr Abg. von Levetzow hat das Wort.
Abg . von Levetzow : Ich bin durch die staatsrecht¬

lichen Auseinandersetzungen nicht überzeugt worden , daß wir
irgend etwas machen können , um diesen Vertrag rückgängig
zu machen oder zu ändern , und durch die Aeußerungen des
Herrn Ministers sind die Bedenken , die ich teilweise gehabt
habe , verschwunden , sodaß ich kein Bedenken habe , dieser
Sache zuzustimmen.

Präsident : Herr Abg. Feigellhat das Wort.
Abg . Feigel : M . H . ! Als ein weißer Rabe unter

meinen politischen Freunden trete ich vor Sie hin . (Heiter¬
keit. Abg . Hug:  Wir haben immer gesagt : Sie seien es !)
M . H . ! Auf die Auslegung der Bestimmungen der Ver¬
fassung und des Reichspreßgesetzes näher einzugehen , muß
ich mir als Laie selbstverständlich versagen . Auch m. H .,
nehme ich keinen Anstand , zu erklären , daß der jetzige Zu¬
stand , nach dem im großen Bezirk Oldenburg nur ein einziges
politisches Tageblatt besteht , mir durchaus nicht wünschens¬
wert , geschweige denn ideal zu sein scheint. Aber m. H . ,
was ich bekämpfen muß bei dieser Gelegenheit , was ich der
Regierung bestreite , ist , daß sie ihre amtlichen Anzeigen
einem politischen Blatt angliedert und dadurch unsere Be¬
völkerung gewissermaßen zwingt , neben der Lektüre der amt¬
lichen Anzeigen auch eine politische Kost in sich aufzu¬
nehmen ; das will ich weder mir noch auch meinen Wählern
zumuten . Wir wollen nach der Richtung vollständig frei
sein , denn die uns aufgenötigte Politik ist uns vielleicht
nicht verdaulich , jedenfalls aber nicht immer schmackhaft.
Nun hat zwar der Herr Minister mit einer gewissen Feier¬
lichkeit gesagt , daß das Blatt nickt in den Dienst einer
politischen Partei gestellt werden solle. Er hat auch erklärt,
daß die Staatsregierung über den Parteien stehe. Allen
Respekt vor der guten Absicht des Herrn Ministers des
Innern ; ich bin aber doch der Meinung , daß er wohl für
sich, nicht aber für die weitere Zukunft sprechen kann . Denn
wenn wir auch kein parlamentarisches Ministerium haben,
ein Ministerium , welches bei jeder neuen parlamentarischen
Mehrheit wechselt, so bleiben doch auch unsere Minister
nicht ewig und können für ihre Nachfolger keine Verant¬
wortung übernehmen . Wenn es dann heißt , das Blatt soll
einen politischen Charakter nicht haben , so muß ich dem
Herrn Minister ganz entschieden bestreiten , daß es möglich
ist , ein Blatt zu gründen , welches auf die Dauer einen
politischen Charakter nicht hat . Es gibt kein Blatt , welches
nicht in etwas politische oder sogar parteipolitische Neigungen
zeigt . Wir haben die Erfahrung gemacht in Preußen . Das
große Preußen verfügt bekanntlich über Hunderte von soge¬
nannten Generalanzeigern . Das sollen auch Partei - und
farblose Blätter sein , die hauptsächlich dazu dienen , die Be¬
kanntmachungen der preußischen Behörden den Untertanen
zu Gemüte zu führen . Diese Art Blätter stellt gewöhnlich
ein Sammelsurium von verschiedenen politischen Tages¬
zeitungen ohne eigene redaktionelle Leistungen zusammen.
Es kommen aber auch Zeiten und Verhältnisse , in denen
die Parteilosigkeit über den Haufen geworfen wird und
diese Blätter lediglich dazu dienen , der Regierung zur Durch¬
führung ihrer Maßnahmen zu verhelfen . Ich erinnere an
die Zeit des Kulturkampfes in Preußen . Das war eine
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Zeit in den siebziger Jahren , in dem die preußische Regie¬
rung glaubte , Gesetze machen zu müssen , durch die eine
große Anzahl ihrer Untertanen , namentlich das katholische
Drittel in Gewissenskonflikt geriet . Die Regierung bediente
sich der großen Masse , der Hunderte von Generalanzeigern,
um für ihre Meinung Stimmung zu machen und diejenigen,
die nicht mit ihr derselben Meinung waren , zu bekämpfen.
Damit hört voll und ganz jede Parteilosigkeit auf . Und
dann wiederhole ich: Bleibt denn das jetzige Ministerium
immer ? Nein , m. H ., nicht immer weht ein leiser säuselnder
Wind im Ministerium . Es kann auch mal ein Orkan
kommen . Dann will ich nicht die Verantwortung haben.
Ich habe schon gesagt , daß ich als Laie nicht authentisch
entscheiden kann , ob die Staatsregierung zu der von ihr
beliebten neuen Beordnung des Anzcigenwesens berechtigt
war . Sie werden mich aber immer an der Seite derjenigen
Abgeordneten finden , welche versuchen werden , diese Beord¬
nung illusorisch zu machen . (Bravo !)

Präsident : Das Wort ist jetzt nicht weiter verlangt?
Dann schließe ich die Beratung . Wünscht der Herr Bericht¬
erstatter noch das Schlußwort ? (Berichterstatter Abg.
Pekel er:  Ich verzichte .) Wir kommen dann zur Abstim¬
mung über den Antrag 16 des Ausschusses zum § 91 . Der
Antrag lautet : „Annahme des 8 91 . " Ich bitte die Herren,
die den 8 91 und den Antrag 16 annehmen wollen , sich
zu erheben und stehen zu bleiben . Der Antrag ist ange¬
nommen . (Heiterkeit .)

Es folgt nunmehr der Antrag 17:
Annahme der 88 92 bis 96.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag 17 und
88 92 — 96 . Das Wort wird nicht verlangt ? Ich schließe
die Beratung . Eröffne sie zum Antrag 18:

Annahme des § 97 unter Erhöhung der Summe
auf 5 000

Es standen 3 000 ^ im Voranschlag , es werden
5 000 ^ beantragt . Wird hierzu das Wort verlangt ? Es
ist nicht verlangt . Ich schließe die Beratung auch zum An¬
trag 18 . Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die An¬
träge 17 und 18 . Ich bitte die Herren , die diese beiden
Anträge annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . —
Beide Anträge sind angenommen.

Es tritt nunmehr als Berichterstatter Herr Abg . Fei gel
ein . Folgt Antrag 19:

Annahme der genannten 88 98 — 111.
Ich eröffne die Beratung zu 88 98 — 105 . Herr Abg.

Tantzen (Heering ) hat das Wort.

Abg . Tantzen : M . H . ! Ich möchte in Bezug auf die
Lage der Amtsschließer ein paar Worte sagen . Sie sind
durch die allgemeine Teurung in eine recht unglückliche Lage
geraten . Sie bekommen noch dieselben Sätze wie vor dem
Krieg und können mit den bisherigen Sätzen nicht mehr
auskommen . Sie bekommen angeblich 90 Pfennig pro Ver¬
pflegungstag , haben wiederholt Eingaben gemacht , auf die
noch keine die Sache klärende Antwort erfolgt ist. Und
möchte ich mir die Anfrage erlauben , ob die Staatsregierung
schon die Frage geprüft hat und welche Entscheidung sie

getroffen hat , insbesondere auch , von welchem Datum auch
die rückwirkende Kraft eintritt für den höheren Verpfle¬
gungssatz , der den Amtsschließern absolut gewährt werden
muß , wenn die Gefangenen einigermaßen auskömmlich ver¬
pflegt werden sollen.

Präsident : Herr Oberregierungsrat Willms hat das
Wort.

Oberregierungsrat Willms : Die Vergütungen , welche
die Amtsschließer beziehen für die Gewährung des Unter¬
halts an die Gefangenen , sind inzwischen erhöht worden,
und zwar in Rücksicht auf die durch den Krieg geschaffenen
besonderen Verhältnisse und insbesondere infolge der Er¬
schwerung der Beschaffung der notwendigen Lebensmittel in
erheblichem Umfange . Diese recht erheblichen Erhöhungen
sind zu einem hohen Prozentsätze zurückbezogen auf den
ersten Januar dieses Jahres . Ich will übrigens bemerken,
daß die Frage , ob und in welchem Umfang eine Erhöhung
angebracht war , sehr verschieden beantwortet worden ist von
den einzelnen Behörden und Amtsschließern , und daß von
einigen Amtsschließern eine Erhöhung überhaupt nicht für
notwendig gehalten wurde . Also so gleichartig sind die
Verhältnisse nicht überall , aber im großen ganzen hat die
Staatsregierung sich doch überzeugen müssen , daß eine all¬
gemeine Erhöhung angebracht gewesen ist , und hat dement¬
sprechend verfahren.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
hatte die Beratung schon zu 8 105 eröffnet . Ich eröffne
sie jetzt zu 88 106 — 111 . Das Wort ist nicht verlangt?
Ich schließe die Beratung . Wir stimmen über den Antrag 19
ab , und bitte ich die Herren , die den Antrag annehmen
wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Er ist angenommen.

Als Berichterstatter tritt Herr Abg . Tappenbeck  ein.
Antrag 20:

Annahme der 88 112 — 152.
Ich eröffne die Beratung über die 88 112 — 124 . Herr

Abg . Tappenbeck  hat das Wort.

Abg . Tappenbeck : M . H . ! In den Bemerkungen zu
8 124 , Gymnasium in Rüstringen , steht : „Vergütung für
Erteilung des Religionsunterrichts an katholische Schüler
240 ^ " . Im Ausschuß hat der Herr Regierungsbevoll¬
mächtigte beantragt , diesen Betrag auf 400 ^ zu erhöhen,
ohne die Gesamtsumme zu verändern . Der Finanzausschuß
hat sich damit einverstanden erklärt , es ist aber versäumt
worden , dies im Ausschußberichte zu bemerken . Ich bitte
deshalb diese Aenderung im Namen des Ausschusses nach¬
träglich beantragen zu dürfen.

Präsident : Dann erweitert sich der Antrag 20 dahin:
Annahme der 88 112 bis 152 mit der Aenderung
zu 8 124 , daß in den Bemerkungen statt 240 ^
400 ^ eingestellt werden.

Abg . Tappenbeck : So ist es richtig.
Präsident : Ich stelle also diesen Antrag mit zur Be¬

ratung . Ich eröffne nunmehr die Beratung zu den 88 125,
126 , 127 . Herr Abg . Schmidt (Delmenhorst ) hat das
Wort.
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Abg . Schmidt : M . H .! Bei der Auseinandersetzung
im Ausschuß über den 25prozentigen Zuschlag zur Ein¬
kommensteuer hat die Staatsregierung erklärt , daß sie, wenn
diese 25 °/o nicht bewilligt würden , das als eine Verweigerung
der Mittel betrachten würde , und sie würde an dem Etat
hier und dort , wo es ihr angängig erscheine, Abstriche
machen . Es geht dies auch aus dem Bericht hervor . Es
steht im Bericht:

„Sollte also der Landtag statt des Zuschlags zur
Einkommen - und Vermögenssteuer eine entsprechende Er¬
höhung der Anleihe vornehmen , so würde er das für
eine Verweigerung der erforderlichen Mittel ansehen und
sich gezwungen erachten , entsprechende Streichungen im
Ausgabenetat vorzunehmen ."

Nun , meine Herren , also diese Absicht der Staats¬
regierung steht jedenfalls unmittelbar bevor . Wo diese
Abstriche gemacht werden sollen beim Etat , darüber sind
wir vorläufig im Dunkel gehüllt , davon haben wir keine
Ahnung . Aber wenn Abstriche gemacht werden sollen,
habe ich das Empfinden , als wenn die Staatsregierung
wohl auf den Gedanken kommen könnte , den Gemeinden
die Zuschüsse zu den höheren Schulen abzustreichen . M . H . I
Wenn das die Absicht der Staatsregierung etwa sein sollte,
so wäre das eine Maßnahme , die den Gemeinden , die in
dieser Zeit schon so außerordentlich schwer belastet sind,
ganz kolossale Lasten aufbürden würde . Und das würde
ich für bedauerlich halten . Ich möchte gern eine Erklärung
darüber , ob die Staatsregierung die Absicht hat , die Zu¬
schüsse zum höheren Schulwesen an die Gemeinden ganz
oder zum Teil zu streichen , oder ob sie hieran nicht denkt.
Es wäre ja möglich , daß die Staatsregierung andere Ab¬
striche macht , z. B . bei den Chausseebauten . Jedenfalls
wäre mir lieb , wenn die Staatsregierung eine Erklärung
darüber abgeben würde . M . H . ! Wir befinden uns ja
in einer Sackgasse . Das Finanzministerium ist verwaist.
Das Gesamtministerium hat eine bindende Erklärung zu
dieser ganzen Angelegenheit bisher nicht abgegeben . Nun
drängt sich uns die Frage auf : Wer ist denn eigentlich für
den Etat verantwortlich ? Ein Finanzminister ist nicht da.
Also ich hätte erwartet , daß bei Beginn unserer heutigen
Sitzung ein Vertreter des Gesamtministeriums eine Er¬
klärung abgegeben hätte dahingehend , das Gesamtministerium
erklärt sich mit dem Finanzminister solidarisch oder-

Präsident : Wollen Sie nicht diese allgemeinen,
grundsätzlichen und sehr weitgehenden Erörterungen hier
einschränken . Wir sind bei der Oberrealschule in Delmen¬
horst . Damit hängt es doch eigentlich nicht zusammen.

Abg . Schmidt : Herr Präsident , das gehört doch mit
dazu . Wir müssen doch Klarheit haben , wer für den Etat
überhaupt verantwortlich ist . Ich hätte gern gesehen, daß
das Gesamtministerium aus seiner Reserve herausgetreten
wäre , denn wir müssen doch wissen , wie wir daran sind.

Präsident : 8 128 . (Abg. Schmidt (Delmenhorsts:
„Die Staatsregierung schweigt !" Zuruf : „Auch eine Ant¬
wort !") 88 129 — 152 . Das Wort ist nicht verlangt?
Ich bitte die Herren , die den Antrag 20 „Annahme der
88 112 — 152 " mit der Aenderung , die ich schon vorhin
nach den Ausführungen des Herrn Abg . Tappenbeck ge¬

geben habe , annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . —
Er ist angenommen.

Wir kommen zum Antrag 21:
Annahme der genannten 88 153 — 108.

Als Berichterstatter tritt Herr Abg . Feigel ein . Ich
eröffne die Beratung zu den 88 153 — 168 . Da niemand
das Wort verlangt , kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag 21 und bitte ich die Herren , die ihn annehmen
wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Der Antrag ist
angenommen.

Als Berichterstatter tritt jetzt Herr Abg . Heller ein.
Folgt Antrag 22:

Annahme der 88 169 bis einschließlich 182.
Ich eröffne die Beratung zu den §8 169 — 182 . Das

Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung , eröffne
sie zum Antrag 23:

Annahme des 8 183
und zum 8 183 . Das Wort wird auch hier nicht verlangt?
Ich eröffne die Beratung zum Antrag 24:

Annahme des § 184
und zum 8 184 . Da das Wort nicht verlangt ist , schließe
ich die Beratung . Wir stimmen über die Anträge 22 , 23
und 24 gemeinsam ab und bitte ich die Herren , die diese
drei Anträge annehmen wollen , sich zu erheben . — Ge¬
schieht. — Sie sind angenommen.

Als Berichterstatter tritt jetzt Herr Abg . Enneking
ein . Antrag 25:

Annahme der 88 185 bis einschließlich 201.
Ich eröffne die Beratung zu den 88 185 — 201 . Das

Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung und
bitte die Herren , die den Antrag 25 annehmen wollen , sich
zu erheben . — Geschieht . — Er ist angenommen.

Als Berichterstatter tritt Herr Abg . Feldhus  ein.
Antrag 26:

Annahme des 8 202.
Ich eröffne die Beratung . Herr Abg . Lanje  hat

das Wort.

Abg . Lanje : M . H . ! Ich möchte mir wohl die An¬
frage an die Staatsregierung erlauben , wie weit die Ver¬
handlungen mit Preußen bezüglich der Regulierung der
Jümme , Ems und Leda gekommen sind . Bekanntlich leidet
unser Amt Westerstede sehr durch die Ueberschwemmungen,
die dadurch hervorgerufen sind , daß die Jümme und Leda
nicht genügend Wasser abführen können . Es wäre mir
trotz des Krieges doch interessant , zu erfahren , wie weit die
Verhandlungen mit Preußen gediehen sind.

Präsident : Ich glaube, die Anfrage ist zu 8 203
gestellt.

Abg . Lanje : Ja , der Hunte - Ems -Kanal gehört hierzu.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : M . H ! Leider sind die Verhand¬
lungen mit Preußen , die lange Jahre geschwebt haben , ge¬
scheitert . Die preußische Regierung hat , nachdem die Bau-

1
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entwürfe vollendet waren , erhebliche Bedenken geltend ge¬
macht mit Rücksicht auf Schiffahrtsinteresfen der Ems und
des Dortmund -Ems -Kanals . Die oldenburgische Regierung
hat jetzt die Absicht, Abhilfe zu schaffen durch Einrichtungen,
die unabhängig von Preußen sind . Neue Entwürfe werden
ausgestellt werden , wir hoffen , daß durch ihre Ausführung
die Abwässerung im Ammerland und Saterland ver¬
bessern wird.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt?
Ich schließe die Beratung und bitte die Herren , die den
Antrag 26 annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . —
Er ist angenommen.

Als Berichterstatter tritt jetzt Herr Abg . Hollmann
ein . Es folgt Antrag 27:

Annahme der 88 203 bis 207.
Ich eröffne die Beratung zu 88 203 — 207 . Das

Wort wird nicht verlangt ? Ich eröffne die Beratung zum
Antrag 28:

Annahme der 88 208 — 244
und zu den 88 208 — 239 . Herr Abg . Feldhus ' hat
das Wort.

Abg . Feldhus : M . H . ! Es handelt sich hier gerade
nicht um Gemeindechausseen in der Gemeinde Großenkneten,
sondern um eine Staatschaussee daselbst und da will ich
wünschen , daß die Gemeinde billiger baut , wie der Staat
dort gebaut hat . Ich habe eine Strecke der Staatschaussee
gesehen , bei welcher das Geld wirklich zum Fenster hinaus¬
geworfen war . Da war eine Einfriedigung geschaffen
zwischen Chaussee und Chausseegraben von anscheinend alten
Eisenbahnschwellen mit zwei bis drei Drähten . Ich habe
so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen. Was das
heißen sollte , wozu diese Anlage nützen sollte , da sind wir
nicht hinter gekommen . Herr Kollege Hollmann  war
auch anwesend und noch einige andere Herren , die sich
ebenso gewundert haben . Der Graben an und für sich
hatte wenig Zweck, wenigstens hatte er der Abwässerung
bei der dortigen Höhenlage wenig zu dienen . Zwischen der
Chaussee und dem Graben war eine Einfriedigung gemacht,
damit Vieh , was auf der Chaussee entlang geht , nicht in
den Graben treten konnte . Die Häuser waren wieder
durch Nebendrähte angeschlossen . Wer das gemacht hat,
weiß ich nicht , aber ein Stück aus dem Tollhaus wäre es,
wenn die Gemeinde das nachmachen würde.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : Herr Abg . Feldhus  kann nicht
verlangen , daß wir orientiert sind über die Verhältnisse im
einzelnen auf einem Staatschausseenetz von 850 llur . Uns
am Regierungstische ist die bemängelte Anlage unbekannt.
Wenn er die Sache zur Sprache bringen wollte , wäre es
besser gewesen, uns vorher darauf aufmerksam zu machen.
Dann würden wir die Sache untersucht haben . Diese
Untersuchung werden wir nachträglich vornehmen.

Präsident : Herr Abg. Feldhus hat das Wort.
Abg . Feldhus : Ich habe der Regierung durchaus

ckeinen Vorwurf machen wollen . Ich wollte die Sache nur

zur Sprache bringen . Wenn sie nachträglich untersucht
wird , bin ich sehr zufrieden.

Präsident : 88 240 —244 . Das Wort ist nicht ver¬
langt ? Ich schließe die Beratung und bitte die Herren,
die die Anträge 27 , 28 annehmen wollen , sich zu erheben.
— Geschieht . — Sie sind angenommen.

Folgt nunmehr Antrag 29:
Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der Gemeinde Großenkneten ein Zuschuß von
40 "/o der Baukosten bis zum Höchstbetrage von
21000 ^ gewährt wird und für 1916 3000 ^
bewilligen.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zum
8 245 . Ich eröffne sie weiter zum Antrag 30:

Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der Gemeinde Ganderkesee einen Zuschuß von
25 °/o der Baukosten bis zum Höchstbetrage von
12 875 gewährt wird und für 1916 2000 ^
bewilligen.

Ebenfalls zum 8 246 . Ich eröffne weiter die Be¬
ratung zum Antrag 31:

Annahme des 8 247.
Das Wort wird nicht verlangt ? Dann eröffne ich

die Beratung zum Antrag 32:
Annahme des 8 248

und zu diesem Paragraphen . Das Wort ist nicht verlangt?
Ich schließe die Beratung und bitte die Herren , die die
Anträge 29 bis 32 annehmen wollen , sich zu erheben . —
Geschieht . — Die Anträge sind angenommen.

Antrag 33 lautet:
Annahme des 8 249 mit dem von der Staats¬
regierung gestellten Anträge.

Die Staatsreaierunq beantragt , wie es im Texte des
Berichts heißt:

Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß der nach dem Gesetze vom 23 . April 1873 be¬
treffend die Konsolidierung verschiedener Anleihen
des Herzogtums vorzunehmende Schuldenabtrag aus¬
gesetzt wird.

Ich eröffne also die Beratung zu dem Antrag , 8 249
und dem eben verlesenen Antrag der Staatsregierung . Das
Wort wird nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung.
Wir stimmen über diesen Antrag ab und bitte ich die
Herren , die den Antrag annehmen wollen , sich zu erheben.
— Geschieht . — Er ist angenommen.

Bei 8 250 tritt als Berichterstatter Herr Abg . Heller
ein . Es folgt Antrag 34:

Annahme der 88 250 bis einschließlich 259.
Ich eröffne die Beratung zu den 88 250 — 259 . Das

Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung , eröffne
sie zum Antrag 35:

Annahme des 8 260
und zu diesem Paragraphen . Ebenfalls eröffne ich die Be¬
ratung zum Antrag 36:

Annahme der 88 261 bis 266 einschließlich
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und zu den 261—266. Das Wort ist nicht verlangt?
Ich schließe also die Beratung und bitte die Herren, die
die Anträge 34, 35 und 36 annehmen wollen, sich zu er¬
heben. — Geschieht. — Sie sind angenommen.

Als Berichterstatter tritt wieder Herr Abq. Hollmann
ein. Antrag 37:

Annahme der ZZ 267 bis 272.
Ich eröffne die Beratung zu den W 267—272. Das

Wort ist nicht verlangt? Ich schließe die Beratung. Wir
stimmen über den Antrag 37 ab und bitte ich die Herren,
die ihn annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. —
Er ist angenommen.

Als Berichterstatter tritt jetzt Herr Abg. Tappenbeck
ein. Antrag 38:

Annahme des § 273.
Ich eröffne die Beratung über diesen Antrag, schließe

sie, da niemand das Wort wünscht. Ich bitte die Herren,
die den Antrag annehmen wollen, sich zu erheben. — Ge¬
schieht. — Er ist angenommen.

Zu Z 274 ist der Antrag 39 gestellt:
Annahme des § 274.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zum
§ 274. Das Wort ist da nicht gewünscht? Ich bitte die
Herren, die den Antrag annehmen wollen, sich zu erheben.
— Geschieht. — Antrag 39 ist angenommen.

Zum § 275 ist der Antrag 40 gestellt, der lautet:
Der Landtag wolle die Staatsregierung ersuchen,
zu prüfen, ob nicht die baldmöglichste Bereitstellung
von Reichsmitteln zur Erleichterung der Lage der
infolge von Kriegsmaßnahmen geschädigten Ein¬
wohner der Insel Wangerooge zu erlangen ist.

Der Antrag 41, welcher sich ebenfalls auf § 275 be¬
zieht, lautet:

Annahme des § 275 unter Erhöhung des aus¬
geworfenen Betrages auf 100000

Ich eröffne die Beratung zu den Anträgen 40, 41 und
zum 275. Herr Minister Scheer hat das Wort.

Minister Scheer : M . H.! Ihrer Beratung über den
die Kriegsfürsorge betreffenden Paragraphen möchte ich
einige Worte vorausschicken. Als im August letzten Jahres
der Aufmarsch der Armee und Marine vollendet war, war
man allgemein der Ansicht, daß die Hauptarbeit der staat¬
lichen Verwaltungsbehörden vollendet sei. Erst infolge der
Beteiligung der neidischen Engländer am Krieg und ihrer
erfolgreichen Versuche, uns von dem Weltverkehr und von
der ausländischen Zufuhr an Lebensmitteln, Gebrauchsgegen¬
ständen und Rohstoffen abzuschneiden, entstanden große
Schwierigkeiten auf wirtschaftlichem Gebiete, zu deren Be¬
hebung oder doch Milderung die staatlichen und Kommunal¬
behörden und die Kammern erheblich in Anspruch genommen
sind. Es gereicht mir zur Freude und Genugtuung, an
dieser Stelle den beteiligten staatlichen Verwaltungsbehörden,
den Kommunalbehördenunter besonderer Erwähnung der
Gemeindevorsteher und den Kammern Dank und Anerken¬
nung auszusprechen. Die Arbeit, die diese Behörden auf
vollständigem Neuland geleistet haben, ist um so höher zu

veranschlagen, als sie geleistet werden mußte mit stark ver¬
mindertem und teilweise uneingearbeitetem Personal. In
welchem Maße die Einziehung zur Fahne gewirkt hat auf
den Personalbestand der staatlichen und kommunalen Be¬
hörden im Bereich des Ministeriums des Innern , ergibt
eine mir vorliegende Zusammenstellung. Es sind bis No¬
vember dieses Jahres im Bereich des Ministeriums des
Innern 887 Männer eingezogen. Es handelt sich dabei
um dauernd beschäftigte Personen. Davon entfallen auf
Gemeinden und sonstige Kommunalverbände 474, 80 sind
davon freiwillig eingetreten, vermißt oder in Gefangenschaft
geraten sind 10. Den Heldentod gestorben sind 60, dar¬
unter 33 aus den Gemeinden, verwundet sind 118. Air
die 50 000 Männer sind aus dem Großherzogtum zu den
Fahnen eingezogen, sie sind zahlreichen militärischen Ein¬
heiten zugeteilt. Die größte Zahl kämpft wohl in den
heimatlichen Regimentern und Formationen des Herzogtums
und der Fürstentümer. Wir sind stolz auf diese Helden,,
die dazu beigetragen haben, neuen Lorbeer um die Fahnen
ihrer Regimenter zu winden. (Bravo!) Schwere, blutige
Opfer hat uns das Völkerringen auferlegt. Wir gedenken
in Wehmut der Gefallenen und auch des Verlustes an
Kraft und an Tüchtigkeit, die der Allgemeinheit durch den
frühzeitigen Heimgang dieser wackeren Männer zugefügt ist.
Die Sorge für die Kriegsbeschädigten ist eine Dankesschuld
aller. Wir haben die nötigen Maßregeln getroffen, urn
möglichst sicher zu stellen, daß diese Männer, die ihre Ge¬
sundheit geopfert haben auf dem Altar des Vaterlandes,
ihre Erwerbsfähigkeit und besonders auch ihre Arbeitsfreu¬
digkeit wieder erringen.

Das kurze Bild, das ich ihnen gezeichnet habe, würde
nicht vollständig sein, wenn ich nicht auch der Leistungen
hinter der Front gedächte. Es hat sich allerorts im Lande
ein Opfersinn gezeigt, der geradezu erhebend ist. Ich kann
nicht alle Organisationen im einzelnen erwähnen. Ich be¬
schränke mich darauf, auf das Rote Kreuz und auf die Ge¬
meindekriegshilfen aufmerksam zu machen, besonders aber
auch unserer Frauen und unserer Jungfrauen zu gedenken,
(Bravo!) die in geradezu musterhafter Weise tätig gewesen
sind, die Not zu mildern, nicht nur in den Lazaretten, nicht
nur im Roten Kreuz und bei der Kriegsfürsorge, sondern
auch in den Büros , in den Werkstätten und auf dem Acker..
Den Frauen soll auch hier im Landtag der Dank ausge¬
sprochen werden. (Bravo! Sehr richtig!)

Präsident : Herr Abg. Jordan  hat das Wort.
Abg. Jordan : M. H. ! Der Umstand, daß die Staats¬

regierung die zuerst eingestellte Summe für Kriegswohl¬
fahrtspflege von 34 000 auf 100 000 ^ erhöht hat, beweist,
daß die Staatsregierung dieser Frage ein ganz besonderes
Wohlwollen entgegenbringt. (Sehr richtig!) Auch die wäh¬
rend der Kriegsmonate sowohl an die zuständigen Kom¬
missionen wie Lieferungsverbände gerichteten Verfügungen
und Anregungen zeugen davon, daß die Staatsregierung. ,
bestrebt war, der Sachlage entsprechend dafür zu sorgen,
daß insbesondere den Angehörigen der Kriegsteilnehmer in
ausreichender Weise Hilfe und Unterstützung zu teil wurde.
Leider sind diese Anregungen, soweit ich praktische Ersah-
rungen sammeln konnte, nicht überall auf einen fruchtbarem
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Boden gefallen, sondern es sind doch noch in verschiedenen
Lieferungsverbänden arge Mißstände vorhanden. Nun ist
die gesetzliche Regelung eine solche, daß den Lieferungs¬
verbänden resp. den Kommissionen dieser Lieferungsverbände
die endgültige Regelung des Unterstützungswesens zusteht.
Immerhin hat sich die Praxis herausgebildet, daß Be¬
schwerdeführer, die sich an die Staatsregierung gewandt
haben, in vielen Fällen Erfolg gehabt haben durch Ver¬
mittlung der Staatsregierung bei den Lieferungsverbands¬
kommissionen. Ich möchte daher die Staatsregierung bitten,
auch künftig, wenn solche Beschwerden kommen, in derselben
Weise wie bisher wohlwollend zu prüfen und die Vermitt¬
lung nicht aus formellen Gründen ablehnen zu wollen, aber
insbesondere auch Rücksicht zu nehmen darauf, ob es sich
um Personen handelt, die einfach beurteilt worden sind nach
schematischen Grundsätzen. Insbesondere, wenn ich da aus
praktischen Erfahrungen Hinweise geben soll, so aus Be¬
wohnern des Amts Delmenhorst, die nach Grundsätzen
vielfach behandelt werden, wie sie zutreffend sein mögen für
bie dortige sogenannte bodenständige Bevölkerung, die etwas
Landbesitz haben und bei denen nicht solche Bedürftigkeit
eintritt wie bei solchen Leuten, die ihren Erwerb in der
Delmenhorster Industrie gesucht haben. Bei diesen Leuten
muß ein ganz anderer Maßstab der Bedürftigkeit angelegt
werden. Und wenn beim Lieferungsverband Amt Delmen¬
horst allgemeine Grundsätze aufgestellt sind, nach denen über
eine bestimmte Summe nickt hinausgegangen wird, so kommen
letztere Personen damit nicht aus. Das trifft auch ganz
besonders zu auf Beihilfen für kleine Anwesen, Zinsbeihilfen,
Mieten usw. Aber auch das ist in dem Lieferungsverbande
Stadt Delmenhorst nicht in dem Maße vorhanden, wie es
die einzelnen Bedürfnisse erfordern. Und zwar dergestalt,
Daß sich neben der Lieferungsverbandskommission eine frei¬
willige Kommission die Tätigkeit der Prüfung insbesondere
von Miet- und Zinsbeihülfen angelegen sein läßt. Durch
den Umstand, daß weite Kreise auch der männlichen Be¬
völkerung der Stadt Delmenhorn zum Kriegsdienst einberufen
sind, ist naturgemäß der Einfluß dieser Kreise auf die Unter-
stützungskommissioncn derartig geschwächt, daß es unmöglich
ist, den nötigen Einfluß auf die ganze Regulierung der
Dinge zu gewinnen. Und nur der Staatsregierung wird es
möglich sein, Lücken zu überbrücken, wenn es sich darum
handelt, auch diesen Kreisen Ausgaben, die sie gehabt haben,
zur Erstattung zu bringen. Der Lieferungskommission der
Stadt Delmenhorst ist es unmöglich, weil die freiwillige
Kriegshilfe nur das tut, was sie für gut befindet, unter der
weiteren Androhung, daß die mit ihr verbündete Industrie,
die auch Hervorragendes in der Unterstützung tut, diese
weiteren Zuwendungen einstellen werde, falls die Liefer-
Verbands-Kommission korrigierend eingreife. Insbesondere
fällt da auf, daß den Zins- und Mietzahlungen nicht in
genügender Weise Rechnung getragen wird, und daß dadurch
für spätere Zeiten Kalamitäten entstehen können. Es kommt vor
und ist bis vor kurzer Zeit üblich gewesen, daß Zinsbeihilfen
oder Mieten nur in ganz beschränktem Maße bewilligt wurden,
bis zu 15 ^ für den Monat und zu gleicher Zeit die
Aufforderung an den Grund- und Hausbesitzer gerichtet
wurde, daß er den fehlenden Teil der Miete nicht als ge¬
stundet, sondern als erlassen erklären mußte. Er mußte also

mit 15 ^ zufrieden sein und auf die etwa fehlenden 10 ^
für den Monat verzichten. Dabei kamen Besitzer in Frage,
die selbst im Felde standen und dessen Besitz größtenteils
durch Hypotheken stark belastet war, also nicht in der Lage
waren, solche Verluste erleiden zu können. In ähnlicher
Weise werden auch die Zinsbeihülfen erledigt. Ganz be¬
sonders werden kleine Geschäftsleute betroffen, deren Männer
im Felde stehen und denen deshalb eine Zinszahlung ab¬
geschlagen wird, weil sie vielleicht noch ein offenes Geschäft
haben, das sie in beschränktem Umfang weiter führen, z. B.
eine Bäckerfrau dadurch, daß sie von einem noch am Ort
anwesenden Bäckermeister einige Backwaren auf Provision
übernimmt, um die Kundschaft im Hause zu behalten, also
wo der Verdienst ein ganz geringer sein muß. Es wird
aber grundsätzlich die Unterstützung abgelehnt mit der Be¬
gründung, daß Frauen, die noch ein Geschäft ausüben und
einen offenen Laden haben, irgend welche Unterstützung
nicht bekommen. Das sind alles vielleicht kleinliche Be¬
schwerden im Verhältnis zu dem großen Werk, was der
Herr Minister uns gezeichnet hat. Aber immerhin werden
die Folgen nach dem Kriege und auch schon während des
Krieges sich so bemerkbar machen, daß ich glaube, die Auf¬
merksamkeit der Staatsregierung darauf lenken zu sollen,
daß sie auch bei weiteren Beschwerden eine wohlwollende
Prüfung vornimmt und auch insbesondere diesen Kreisen,
die in schwere Bedrängnis kommen, helfen möge und vor
allen Dingen auch bei der Wiedererstattung von Mitteln
für Zins- und Mietsdarlehen eine bestimmte Voraussetzung
daran knüpfen möge.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : M . H. ! Wenn die Staatsregierung
erst bei den Ausschußverhandlungen eine Erhöhung der
Mittel für Kriegswohlfahrtspflegebeantragt hat, so liegt
das daran, daß der Etat sckon im Sommer aufgestellt wird.
Die Staatsregierung betrachtet auch die jetzt eingestellte
Summe nur als einen Griff und ist überzeugt, daß, wenn
diese Mittel überschritten werden, der Landtag demnächst
die Nachbewilligung vornehmen wird. (Mehrfaches „Sehr
richtig!")

Was die von dem Herrn Vorredner vorgebrachten Un¬
stimmigkeiten anbelangt, so sind darüber schon im Ausschuß
eingehende Verhandlungen gepflogen, der Regierungskommissar
hat im einzelnen das beim Ministerium vorhandene Material
vorgelegt. Im großen ganzen kann man sagen, daß, nach¬
dem dieses schwer in die Finanzen der Gemeinden eingrei¬
fende Reichsgesetz ein Jahr gehandhabt ist, sich eine Praxis
herausgebildethat, die wohlwollend genannt werden darf
und die befriedigt. Und ich bin fest davon überzeugt, daß,
wenn die einzelnen Beschwerden von dem Vorredner an der
zuständigen Stelle in Delmenhorst vorgebracht werden, auch
Abhilfe geschaffen wird. Selbstverständlichist, daß das
Ministerium des Innern nach wie vor dafür sorgen wird,
daß das Gesetz über die Familienunterstützung weitherzig
ausgelegt wird.

Präsident : Herr Abg. Heitmann  hat das Wort.
Abg. Heitmann : Die hohe Anerkennung, die hier

seitens der Staatsregierung allen Kreisen, die bei der Kriegs-
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Hilfe Mitwirken, direkt und indirekt, gezollt worden ist, sollte
ja abhaltend nachwirken, noch weitere Worte zu sagen. Aber
ich halte mich doch verpflichtet, noch auf einige Punkte auf¬
merksam zu machen. Und deren Besprechung wird vielleicht
Veranlassung geben, daß auch dort, wo noch einige Miß¬
stände bestehen, diese beseitigt werden. Es ist ohne weiteres
klar, daß über die Höhe der Unterstützungen zwischen den¬
jenigen, die sie festsetzen und denen, die Unterstützung in
Anspruch nehmen, immer Meinungsverschiedenheiten bestehen
und die Höhe der Unterstützung abgemessen wird nach den
bisherigen Einnahmen, die die Kriegerfamilie sonst hatten.
Aber es sind mir in meiner Praxis eine Reihe von Fällen
vorgekommen, auf die ich noch Hinweisen möchte.

Es ist mir sehr häufig seitens der Landbevölkerung
geklagt worden, daß bei der Stellung der Unterstützungs¬
anträge die Antragsteller zunächst von den Betreffenden, die
die Ünterstützungsanträge entgegennehmen, zurückgewiesen
sind mit der Bemerkung, daß doch für sie die Unterstützung
eigentlich noch nicht in Frage käme. Erst dann, wenn die
bittere Not an diese Kreise herangetreten ist, sind sie von
neuem zu den Büros gegangen, um die Unterstützungs¬
anträge zu stellen, und sind diese erst dann angenommen
worden. Ich bin nun der Meinung, daß die Stellen, die
zur Entgegennahme der Unterstützungsanträgeverpflichtet
sind, zunächst nicht zu prüfen haben, ob der Ünterstützungs-
antrag berechtigt ist oder nicht, sondern daß sie diesen An¬
trag entgegenzunehmen haben und der Lieferungsverband
die Entscheidung zu treffen hat, ob eine Berechtigung für
die Unterstützung vorliegt oder nicht. Aber die persönliche
Meinung des einzelnen darf doch auf keinen Fall entschei¬
dend sein. In einigen dieser Fälle ist ja auch beim Staats¬
ministerium Beschwerde geführt worden und erfreulicherweise
mit Erfolg. Aber es ist dann die Unterstützung nicht nach¬
gezahlt von dem Tage der Einziehung des Mannes zum
Heere an, sondern von einem späteren Termin. Und ich
glaube, daß die Unterstützungsberechtigung vorliegt von dtzm
Augenblick an, wo der Mann eingezogen und die Betreffen¬
den den Antrag gestellt haben, über den nicht von seiten
des Lieferungsverbandes entschieden ist, sondern der von der
persönlichen Auffassung des Antragsannehmers zur Ent¬
scheidung gekommen ist. In allen solchen Fällen müßte
meiner Ansicht nach die Unterstützung von der Einziehung
des Mannes an nachbezahlt werden. Nun sollen meine
Bemerkungen vor allen Dingen bezwecken, daß eine strenge
Anweisung erfolgt dahingehend, daß die Stellen , die zur
Entgegennahme der Unterstützungsanträge eingesetzt sind,
keinerlei Entscheidung mehr zu treffen haben, sondern diese
Anträge dem Lieferungsverbande zu unterbreiten sind, der
allein die eigentliche Entscheidung zu treffen hat. Weiter
liegt es mir durchaus fern, der privaten Vereinshilfe, der
Frauenhilfe usw. irgendwie zu nahe zu treten. Das möchte
ich ausdrücklich bemerken. Aber in einzelnen Gemeinden
werden die Unterstützungen nur in Höhe des Reichssatzes
gezahlt und vielleicht ein kleiner Zuschuß gegeben. Das
übrige wird der privaten Vereinstätigkeitganz allein über¬
lassen. Hier fehlt die eigentliche Kontrolle über die ge¬
zahlten Unterstützungen der Lieferungsverbände. Ich halte
es für richtiger, wenn der Lieferungsverband und die private
Wohltätigkeit enger Hand in Hand arbeiten, daß durch die

engere gemeinschaftliche Arbeit die Unterstützungen geregelt
werden. Alle diejenigen, die etwas feinfühlig sind, werden
sich an diese private Hilfe nicht wenden. Sie leiden oft
bittere Not, bis von anderer Seite erst an die private Hilfe
vermittelnd herangetreten wird. Diese letzteren Klagen be¬
ziehen sich auch zumeist auf die Landgemeinden. Ich weiß
wohl, daß die Landgemeinden hohe Lasten durch die Unter¬
stützungen haben. Aber ich halte das enge Jneinander-
arbeiten der Lieferungsverbände und der privaten Hilfs¬
tätigkeit für richtiger, als das Nebeneinanderarbeiten, wo
es denn vorkommt, daß der eine Teil der Unterstützungs¬
berechtigten besser gestellt wird, als der übrige Teil. Dann
glaube ich auch, wird hier und da allzu ängstlich darauf
geachtet, oll nicht bei den einzelnen Unterstützungen Abzüge
gemacht werden können, in solchen Fällen, wo die Frauen
einem Erwerb nachgehen. Es treten dort oft bei diesen
Abzügen ziemlich schroffe Fälle auf, die — man möchte fast
sagen — die Arbeit den Frauen vergällen. Man sollte
hier nicht den vollen Betrag des Erwerbs ansetzen, sondern
immer nur einen Teil des Betrages, zumal ja der Erwerb
in den meisten Fällen kein regelmäßiger, sondern immerhin
Schwankungen unterworfen ist.

Ich wollte diese Anregungen geben, um auf einige Miß¬
stände hinzuweisen, denen dort, wo sie bestehen, dadurch
vielleicht abgeholfen werden könnte.

Präsident : Herr Geheimrat Calmeyer - Schmedes
hat das Wort.

Geh. Oberregierungsrat Calureyer -Schmedes : Es
ist recht erfreulich, daß im ganzen so wenig Klagen laut
geworden sind über diese ganz neue große Unterstützungs¬
angelegenheit. Ich glaube, daß sie nur so gut hat durch¬
geführt werden können, wie es geschehen ist, infolge der
Selbstverwaltung und infolge des Umstandes, daß das
Reichsgesetz betreffend die Familienunterstützunggerade der
Tätigkeit der Selbstverwaltungsorganeso sehr weiten Spiel¬
raum gibt. Daß es nicht ganz ohne Mängel dabei abgeht,
ist ja ohne Zweifel, und ich glaube auch, daß die Mängel,
die Herr Adg. Heitmann  hervorgehoben hat, durchweg
durchaus begründet sind. Auch mir ist schon ausgefallen,
daß es häufig vorkommt, daß Unterstützungssucher sich zu¬
nächst an den Gemeindevorstand oder an eine andere nur
mit der Entgegennahme der Anträge beauftragte Stelle
wenden und daß ihnen dann abweisend gesagt wird: „Du
bist wohl noch nicht hilfsbedürftig, du hast noch keinen An-'
spruch". Es wäre richtiger, wenn der die Anträge entgegen¬
nehmende Beamte, auch wenn er glaubt, daß der Ünter-
stützungsanspruch nicht begründet ist, doch den Antrag ent¬
gegennimmt und zur Entscheidung an die allein zur Ent¬
scheidung berechtigte Stelle , an die Lieferungsverbands¬
kommission bringt. Ich gebe ja zu, daß die Herren sehr
leicht dabei in einen gewissen Konflikt kommen. Einmal
spricht das gute Herz für die Entgegennahme des Unter¬
stützungsantrags, andererseits haben sie die Finanzen des
Lieferungsverbandeszu wahren. Und so werden einzelne
Härten sicher Vorkommen.

Dann ist auch weiter mit Recht bemängelt, daß in
einzelnen Bezirken der Vereinstätigkeitwohl reichlich viel
überlassen wird. Das Ministerium hat, wenn derartige
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Fälle zur Kenntnis kamen, stets darauf aufmerksam gemacht,
daß verantwortlich ist für ausreichende Unterstützung die
Lieferungsverbandskommission in allen Fällen, auch da wo
sie der Vereinstätigkeiteine gewisse Ergänzung der Unter¬
stützung, die der Lieferungsverband gewährt, überläßt. Das
ist immer hervorgehoben, und das wird auch weiter hervor¬
gehoben werden. Und die Herren können sicher sein, daß
im Ministerium die Familienunterstützungssachen immer
wohlwollend geprüft werden, namentlich auch in Bezug auf
Miet- und Zinsbeihilfen. Diese Beihilfen sind ja erst im
März dieses Jahres empfohlen worden und mußten sich erst
nach und nach einbürgern. Aber gerade diese Miet- und
Zinsbeihilfen sind ständig gewachsen und werden das voraus¬
sichtlich auch weiter tun. Dies gerade hat den Anlaß ge¬
geben, daß die Staatsregierung gebeten hat, die Summe im
Z 275 von 34 000 auf 100 000 ^ zu erhöhen.

Präsident : Herr Abg. Dursthoff hat das Wort.
Abg. Or . Dursthoff : M. H.l Herr Minister Scheer

hat eben unter allseitiger Zustimmung des Landtags erklärt,
daß, wenn die in diesem Paragraphen ausgesetzte Summe
nicht ausreichen sollte, die Staatsregierung keine Bedenken
tragen würde, die Summe zu überschreiten. Das veranlaßt
mich, eine Frage anzuschneiden, für die wir eigentlich keine
geeignete Position im Etat haben. Es handelt sich um die
Frage eines eventuellen Ersatzes der Schäden, die durch
feindliche Flieger entstehen könnten. Es ist kürzlich ein
Artikel durch die Presse gegangen, der eine gewisse Beun¬
ruhigung erzeugt hat. In diesem Artikel wird davon aus¬
gegangen, daß eine Lücke im Kriegsleistungsgesetz besteht,
insofern, als das Reich eine Ersatzpsticht für Fliegerschäden
nicht anerkenne. Ich glaube, das ist nicht ganz zutreffend.
Ich stehe auf einem anderen Standpunkt; ich glaube, daß
für solche Schäden, die direkt durch Angehörige einer feind¬
lichen Wehrmacht hervorgerufen sind, das Reich unbedingt
haften muß. Aber richtig ist, daß dazu natürlich erst ein
Spezialgesetz notwendig ist. Das wird erst nach Beendi¬
gung des Krieges kommen, und es kann deshalb für den
einzelnen, der von einem solchen Schaden betroffen wird,
eine sehr unangenehme Zeit entstehen. Unsere Brandkasse
haftet nicht und kann auch nicht haften. Es ist also zu¬
nächst ein Ersatz aus irgend welchen Kassen nicht da. Nun
hat sich unter diesen an sich ungünstigen Verhältnissen die
Versicherung mit der Frage beschäftigt. Die Feuerversiche¬
rungsgesellschaften konnten zunächst gegen diese Fliegerschüden
nicht versichern, da das Reich sich ursprünglich auf den
Standpunkt gestellt hatte, es wäre nicht zulässig, solche
Schäden zu versickern; später hat das Reich nachgegeben,
und die Feuerversicherungsgesellschaftenschließen jetzt solche
Versicherungen gegen Fliegerschädea ab. Die Bedingungen
sind aber sehr ungünstig, es wird nur auf ein viertel Jahr
versichert, und die Prämie beträgt im Minimum dasselbe,
was die Versicherten sonst für die Feuerversicherung bezah¬
len müssen. Das kann unter Umständen sehr viel sein.
Und dies Minimum wird auch noch erhöht je nach Lage der
Städte . Z. B . in Rüstringen könnte der Satz sehr viel
höher gesetzt werden. Aber selbst wenn nur die einfache
Feuerversicherungsprämie gezahlt werden muß, würde das
eine kolossale Belastung der Hausbesitzer sein. Und da hat
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man sich in Baden, Elsaß-Lothringen und Bayern damit
geholfen, daß der Staat sich bereit erklärt hat, vorschußweise
einzutreten, wo eine wirtschaftliche Notlage vorliegt, in der
Erwartung , daß nach Beendigung des Krieges das Reich
den Schaden deckt. Ich glaube, nach den Ausführungen
des Herrn Minister Scheer annehmen zu dürfen, daß auch
hier die Regierung bereit sein wird, vorschußweise einzutreten.
Und ich glaube, daß der Landtag ebenfalls mit einem der¬
artigen Eintreten unserer Staatsregierung durchaus einver¬
standen sein würde. Es wäre mir lieb, von der Staats-
regierüng zu hören, wie sie sich zu dieser Frage stellt.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : Die Frage wegen Fliegerschäden
hat das Ministerium in der letzten Zeit beschäftigt. Die
Rechtslage ist m. E. von dem Vorredner durchaus richtig
dargestellt. Die Brandkasse haftet nicht und kann grund¬
sätzlich nicht für solche Schäden haften. Auch nach meiner
Auffassung ist das Reich nach Artikel 35 des Kriegs¬
leistungsgesetzes verpflichtet, für Fliegerschäden einzutreten.
Aber da das Reich über die Entschädigung erst nach Beendi¬
gung des Krieges Entscheidung treffen wird, können Schwie¬
rigkeiten entstehen. Unsere Bevölkerung nur auf eine Privat¬
versicherung zu verweisen, würde hart sein, es würde eine
Aufwendung an Versicherungsbeiträgen nötig sein, die die
Bevölkerung ganz ungleich belastet. Aus diesem Grunde ist
die Staatsregierung bereit, für diejenigen, die durch feind¬
liche Flieger geschädigt sind, auf die vom Reich zu erwar¬
tende Entschädigung Vorschußzahlungen zu machen, aller¬
dings mit Beschränkung auf Beschädigungen an unbeweg¬
lichem und beweglichem Eigentum. Für Schäden an Leib
und Leben einzutreten, würde nicht Sache des Staates sein.
Ich setze voraus , daß der Landtag einverstanden ist, daß
wir etwaige Schäden, vor denen wir behütet werden mögen,
auch aus dieser Position begleichen. Zur Vermeidung un¬
nötiger Beunruhigung wird es wohl das richtige sein, wie
von dem Vorredner angeregt, eine entsprechende öffentliche
Bekanntmachung zu erlassen.

Präsident : Herr Abg. Feldhus  hat das Wort.
Abg. Feldhus : M . H.! Weil wir einmal bei den

Mitteln dieses Paragraphen sind, möchte ich noch ein paar
Bemerkungen dazu machen. Es ist nicht immer damit gut,
daß man Geld, Nahrungsmittel usw. gibt, sondern auch in
manchen Fällen wird es am Platze sein, Futtermittel zu
beschaffen. Und da kann vielleicht die Regierung mal in
der Lage sein, aus diesem Paragraphen Mittel zur Be¬
schaffung von billigem Futtermittel nehmen zu müssen. Da
möchte ich bitten, auch in diesem Fall der Regierung freie
Hand zu lassen, auch vielleicht, wenn Kommunalverbände
Vorgehen und die Regierung will Unterstützung dazu geben,
daß sie diese Mittel angreifen darf.

Präsident : Herr Abg. Tantzen (Heering ) hat das
Wort.

Abg. Tantzen : Nach der Erklärung des Herrn Mini¬
sters zu der Anfrage des Herrn Abg. Durst ho ff  möchte
ich mir noch eine weitere Anfrage erlauben. Der Herr
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Minister hat gesagt , daß die Regierung bereit ist , aus dieser
Position die durch Flieger hervorgerufenen Schäden vorschuß¬
weise an die Geschädigten zu zahlen . Es muß ja klar sein,
daß dadurch die Regierung eine außerordentlich große Ver¬
pflichtung übernimmt , wenn einmal ein industrielles Werk
getroffen werden und niederbrennen sollte , oder wenn ein
.größerer Häuserkomplex in diese Lage käme. Das ist dann
eine Millionenfache . Und ob das Reich diese Schäden
zurückerstattet , erscheint zum mindesten zweifelhaft , weil es
von verschiedenen Voraussetzungen abhängt , die keiner von
uns heute beurteilen kann . Deshalb möchte ich mir die
Frage an die Regierung erlauben , ob nicht zweckmäßig ist,
um die Zahlung solch großer Schäden zu verhüten , daß
wir die Versicherungsprämien übernehmen auf den Staat.
Dadurch deckt sich der Staat seinerseits wieder . Es können
sonst Millionen werden , die durch diese Erklärung des
Herrn Ministers zu übernehmen sind , die weit über das
Maß hinausgehen , was man im Rahmen eines solchen
Paragraphen erörtern kann.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Work.

Minister Scheck : Ich bin dem Herrn Vorredner
dankbar , daß er mir Gelegenheit gibt , einer Auslegung mei¬
ner Worte entgegenzntreken , an die ich nicht gedacht habe.
Selbstverständlich weiden wir nur in Fällen der Bedürftig¬
keit eintreie ». Es ist also nicht die Absicht , für größere
Fabriken , die sich selber helfen können und die keine Vor-
enischädiguiig nötig haben , einzutreten . Es kann sich nur
darum handeln , daß der Staat vorläufig sorgt für diejeni¬
gen . die sich nicht helfen können , die z. B . sonst obdachlos
werden würden.

Präsident : Herr Abg. Dur stho ff hat das Wort.
Abg . Dr . Dursthoss : Das ist ja selbstverständlich,

daß wir nur in solchen Fällen eintreten können , wo der
Betreffende sich nicht selbst helfen kann . Ich konstatiere,
daß ich immer nur von wirtschaftlicher Notlage gesprochen
habe . Auch die Bekanntmachung in Baden — das wird
Herrn Abg . Tantzen  beruhigen — sagt ausdrücklich , daß
dies vorschußweise Eintreten beschränkt bleibe auf die Fälle
einer wirklichen Not . Aber solche Fälle können Vorkommen.
Und da halte ich für recht und billig , daß den Leuten ge¬
holfen wird und daß das auf Kosten der Allgemeinheit ge¬
schieht, namentlich da es ja nur vorschußweise geschieht.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
schließe die Beratung und gebe das Schlußwort dem Herrn
Berichterstatter Abg . Tappenbeck.

Abg . Tappenbeck : M . H . ! Am Schluffe des Berichts
des Finanzausschusses zu diesem Paragraphen ist der Wunsch
ausgesprochen , es möge allgemein dahin gewirkt werden,
daß die Kriegerfamilien in Stadt und Land auskömmlich
unterstützt werden , und es möge dabei die Bedürftigkeits-
srage nicht kleinlich, sondern möglichst weitherzig behandelt
werden . Nach dem Ergebnisse unserer heurigen Verhand¬
lungen sind Staatsregierung und Landtag darin einig , daß
bei der Unterstützung ' der Kriegerfamilien überall nach diesem
Grundsatz verfahren werden soll . Ferner möchte ich aus¬

drücklich feststellen , daß der Landtag sich stillschweigend da¬
mit einverstanden erklärt hat,  daß nötigenfalls der aus¬
geworfene Betrag von 100 000 ^ überschritten wird.
Endlich ist der Landtag auch damit einverstanden , daß,
wenn wider Erwarten Fliegerschäden im Großherzogtum
entstehen sollten , aus Staatsmitteln in dem vom Herrn
Minister angegebenen Umfange vorschußweise geholfen wird.
Ich glaube also zum Schluffe sagen zu dürfen , daß in allen
beim 8 275 , Kriegswohlfahrtspflege , behandelten Fragen
zwischen Staatsregierung und Landtag volles Einverständnis
besteht . (Sehr richtig !)

Präsident : Die Beratung ist geschlossen. Ich eröffne
die Beratung zum Antrag 42:

Annahme des § 276
und zum Antrag 43:

Der Landtag wolle die angefügten Bemerkungen
Nr . 1 und 2 genehmigen,

sowie auch zu dem Z 276 und zu den beiden Bemerkungen.
Das Wort ist nicht verlangt ? Wir stimmen ab über die
Anträge 40 bis 43 , und bitte ich die Herren , die diese
4 Anträge annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht.

Sie sind angenommen.
Anträge zur zweiten Lesung des Voranschlags der

Landeskasse des Herzogtums bitte ich bis Montag morgen
10 Uhr einzureichen.

2 . Gegenstand ist der:
Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag der

Einnahmen und Ausgaben des Fürstentums Lübeck für das
Jahr 1916 . (Anlage 26 .)

Der Ausschuß beantragt im Antrag 1 zu den Ein¬
nahmen :

Annahme der 1 bis 22.
Ich eröffne die Beratung über diesen Antrag des Aus¬

schusses, über den H 1 und über den Voranschlag im allge¬
meinen und gebe das Wort dem Herrn Berichterstatter Abg.
von Levetzow.

Abg . v . Levetzow : M . H . ! Der Voranschlag für das
Fürstentum Lübeck ist ja selbstverständlich nicht so günstig
wie in den früheren Jahren . Das hängt ja mit der ganzen
Weltlage zusammen . Immerhin sind wir im Fürstentum
Lübeck in der glücklichen Lage , noch verhältnismäßig günstig
abzuschneiden , sodaß wir hoffen dürfen , auch in den nächsten
Jahren ohne wesentliche Schwankungen des Voranschlags
durchkommen zu können . Ich bitte Sie um die Annahme
der Anträge des Finanzausschusses.

Präsident : Herr Abg. Steen bock  hat das Wort.
Abg . Steenbock : M . H . ! Der Bericht ist ja recht

kurz gefaßt . Ich freue mich darüber , hätte aber lieber ge¬
sehen , wenn er noch kürzer gefaßt worden wäre , denn diese
Anträge drehen sich nur darum , ob wir 100 oder 80 °/o
der Einkommensteuer erheben sollen . Ich bin nun der Mei¬
nung , daß der Finanzausschuß wohl nicht richtig gehandelt
hat , sondern er hätte lieber die Vorlage der Staatsregierung
annehmen sollen . Wenn man das Rechnungsergebnis , wie
es uns dargelegt ist, betrachtet , so ist gar keine Ursache vor-
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Händen, nur 80 °/o zu erheben. Denn während wir früher
in unserem Voranschlag immer das freudige Ergebnis hatten,
daß in Wirklichkeit ein größerer Ueberschuß vorhanden war,
als voranschlagmäßig festgestellt war, so sehen wir hier die
betrübende Tatsache, daß schon für 1915 ein wahrschein¬
licher Fehlbetrag von 182 000 ^ eintreten wird. Da
man nun doch den Voranschlag nur ausgleichen kann, das
heißt den Fehlbetrag nur beseitigen kann, indem man die
Einkommensteuer und Vermögenssteuer entsprechend erhöht
oder ermäßigt, so bedeuten diese 182 000 ^ 40 °/o unserer
Einkommen- und Vermögenssteuer, die uns fehlen werderi.
Ich weiß also gar nicht, wie der Finanzausschuß dazu kommt,
jetzt 20 °/o zu streichen von der Vorlage der Regierung.
In dem Voranschlag sind keine Abtragungen von Schulden
vorgesehen, die wir sonst in Höhe von 25 500 ^ geleistet
haben. Wenn wir für das Jahr 1916 ein gleich ungün¬
stiges Ergebnis zu erwarten haben wie für 1915, so wird
nicht nur unser Kassenbestand aufgezehrt, sondern wir werden
ein bedeutendes Defizit haben. Ich möchte daher den Land¬
tag bitten, nicht diesen Anträgen zuzustimmen sondern die
Vorlage der Regierung anzunehmen.

Präsident : Herr Abg. Fick hat das Wort.
Abg. Fick: M . H. ! Der Finanzausschuß hat mit dem

Herrn RegierungsvertreterRücksprache in dieser Sache ge¬
nommen, und auch der Herr Regierungsvertreterhat zuge¬
geben, daß in den früheren Jahren immer im Fürstentum
Lübeck 40 bis 50 000 ^ mehr herausgekommen sind, als
nach der Annahme des Voranschlags herauskommen sollten.
In der Annahme, daß dies auch wieder eintreten würde
für das nächste Jahr , hat der Herr Regierungsvertreter
zugestimmt, daß das wohl anzunehmen wäre, und deshalb
ist der Finanzausschußdazu gekommen, diesen Antrag zu
stellen, die 20 °/o Zuschlag für dies Jahr noch zu streichen.
Wenn nun Herr Abg. Steen bock glaubt, dies nicht befür¬
worten zu können, so sind unsere Gemeinden im Fürstentum
Lübeck nicht alle in der glücklichen Lage wie Eutin, daß sie
Leute haben, die die Steuern bezahlen können. Wir haben
Gemeinden, die auch in Kriegsjahren mit erheblich größeren
Unkosten zu rechnen haben als die wohlbestellten Gemeinden.
Und da wir in den Gemeinden einen erheblichen Zuschlag
an Kommnnalabgaben bekommen, möchte ich Ihnen empfehlen,
dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen.

Präsident : Herr Geheimrat Meyer - Ellerhorst hat
das Wort.

Geh. Oberfinanzrat Meyer -Ellerhorst : Ich möchte
zu der Bemerkung des Ausschußberichts, der Regierungs¬
vertreter habe der Meinung zugestimmt, daß das Ergebnis
50 000 ^ günstiger angenommen werden könne, eine Be¬
merkung, die ja auch der Herr Vorredner eben hervor¬
gehoben hat, folgendes sagen. Ich habe lediglich die Mög¬
lichkeit hingestellt mit Rücksicht darauf, daß auch im letzten
Jahre das Ergebnis 50 000 ^ günstiger gewesen sei, um
dann weiter zu bemerken, daß selbst wenn diese Möglichkeit
eintrete, dann das Ergebnis doch in keiner Weise ausreichen
würde, um von dem 20 o/o höheren Zuschlag gegenüber
früher herunterzugehen. Denn auch der dann verbleibende
Kassenbestand, der sich auf reichlich 130 000 ^ belaufen

werde, sei nötig, um den Betriebsfonds auf die Höhe zu
bringen, die zu einer ordnungsmäßigen Verwaltung erfor¬
derlich sei. Ohne den Kassenüberschuß, der vorhanden ist,
würde der Betriebsfonds, der nur 150 000 ^ beträgt,
nicht ausreichen.

Präsident : Herr Abg. von Levetzow  hat das
Wort.

Berichterstatter Abg. von Levetzow : M. H. ! Was
die Bemerkung des Herrn Regierungsvertreters betrifft, so
ist im Berichte zum Ausdruck gebracht worden, daß wir
ganz genau wissen, daß Schwierigkeiten entstehen können,
wenn die Kassenüberschüffein größerem Maße benutzt werden
als sonst, um den Fehlbetrag zu decken. Aber wir sind im
Fürstentum in langen Jahren ohne einen Betriebsfonds aus¬
gekommen, so daß wir auch in dem jetzigen Ausnahme¬
zustände durchkommen werden. Gewiß müssen wir uns
einrichten ebenso, wie jeder Privatmann sich jetzt auch ein¬
richten muß. Ich bin der Ueberzeugung, daß es möglich
sein wird, wenn man auch hier und da eine kleine kurz¬
fristige Anleihe machen muß, die Ausgaben zu leisten, die
vom Staat verlangt werden. Herr Abg. Steenbock  hat
ausgerechnet, daß wir einen Fehlbetrag haben würden. Das
wird nach dem Voranschlag nicht anzunehmen sein. Denn
für 1915 sind dieselben Verhältnisse wie für 1916 zu er¬
warten. und so dürfen wir hoffen, daß die Lage nicht
schlechter werden wird, als sie im Voranschlag angenommen
ist. Ich gebe zu, daß der Herr Regierungsvertreter nur
die Möglichkeit hingestellt hat, daß der Kaffenüberschuß
größer sein werde, als der Voranschlag ihn annimmt. Aber
nach den Erfahrungen langer Jahre ist jedesmal der Kassen¬
überschuß bei uns wesentlich höher gewesen, stellenweise bis
weit über 100 000 als er angenommen wurde. Es
liegt daher kein Grund vor, anzunehmen, daß es jetzt wesent¬
lich schlechter sein wird. Ich möchte Sie deshalb bitten,
die Anträge des Finanzausschusses anzunehmen.

Präsident : Herr Abg. Steenbock  hat das Wort.
Abg. Steenbock : Nur ein paar Worte gegenüber

Herrn Abg. von Levetzow.  Ich habe gesagt, wenn das
Jahr 1916 ähnliche Ergebnisse zeitigt wie 1915, wo, wie
uns vorgelegt wird, die Einnahmen 182 000 ^ hinter dem
Voranschlag Zurückbleiben, daß dann der Kasfenbehalt unbe¬
dingt aufgezehrt wird. Denn wenn wir nach dem Voran¬
schlag 80 000 ^ Ueberschuß haben sollen, am Schlüsse des
Jahres 1916 aber 180 000 ^ weniger eingenommen sind,
dann haben wir 100 000 Defizit.

Präsident : Herr Abg. Müller  hat das Wort.
Abg. Müller : Ich möchte nur feststellen, daß Herr

Abg. Fick seinen Landsleuten im Fürstentum Lübeck einen
Steucrzuschlag von 20 °/o ersparen will, den er uns im
Herzogtum aufdividieren wollte. Erkläre mir diesen Zwie¬
spalt der Natur!

Präsident : Herr Abg. Fick hat das Wort.
Abg. Fick : Herr Abg. Müller  meint , ich habe für

das Herzogtum die 25 °/o bewilligt. Ich habe mich auf
,die Ausführungen meiner Freunde verlassen müssen. Die
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kennen die Verhältnisse hier besser, als ich es beurteilen
kann , und muß ich mich deshalb dem anschließen.

Präsident : Herr Abg. Hug hat das Wort.
Abg . Hug : Herr Abg . Müller wird wahrscheinlich

auch schon in der Lage gewesen sein , vor Widersprüchen zu
stehen . Ob er sie gelöst hat , will ich dahingestellt sein
lassen . Aber hier besteht kein Widerspruch . Die Sache
würde so gelaufen sein : Wenn Sie die Anträge der Minder¬
heit bezw . der Staatsregierung angenommen hätten , so
würden wir auch für die Voranschläge der Fürstentümer
dieselben Anträge gestellt haben . Es kam uns vor allen
Dingen auf die Staffelung der Zuschläge an.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt zu
8 1 ? Ich eröffne die Beratung zu Z 2 der Einnahmen.
Herr Berichterstatter Abg . von Levetzow  hat das Wort
zu einer Berichtigung.

Abg . von Levetzow : Ich habe vergessen , einen
Schreibfehler zu berichtigen . Im Ausschußbericht muß es
auf der ersten Seite hinter dem Antrag 1 nicht heißen:
„Bei den 88 22 und 23 " , sondern „Bei den 88 23 und 24
beantragt der Ausschuß , statt lOstO/o nur 80 °/o wie für
1915 zu bewilligen " . Der Antrag selbst ist richtig.

Präsident : Ich eröffne die Beratung zu den 88 3—7.
Herr Abg . von Levetzow  hat das Wort.

Abg . von Levetzow : Nach Fertigstellung des Berichts
ist auf Anfrage wegen der Einnahmen der Lüneburger Sa¬
line eine Antwort der Staatsregierung eingetroffen , nach
der die Einnahmen aus der Saline mit 4000 und so und
soviel Mark anzusetzen sind auf Grund der Annahme , daß
im Jahre 1916 die Einnahme ebenso groß sein wird wie
1915 . Infolge des Kriegszustandes hat die Saline sehr
viel günstiger abgeschlossen, weil sehr viel Salz verlangt
wird . Infolgedessen ist dieselbe Summe wie 1915 ein¬
gestellt worden.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt?
Ich eröffne die Beratung zu 88 8— 21 . Das Wort ist
nicht verlangt ? Wir kommen zur Abstimmung über den
Antrag 1 „Annahme der 88 1 bis 22 " . Ich bitte die
Herren , die den Antrag annehmen wollen , sich zu erheben.
— Geschieht . — Der Antrag ist angenommen.

Ich eröffne nunmehr die Beratung über den Antrag 2^
Bei 8 23 sind statt 350000 — nicht 380 000 —
nur 280000 ^ und bei 8 24 statt 100000 ^
nur 80000 ^ einzustellen.

Ich eröffne die Beratung über diesen Antrag 2 und
über die 88 23 und 24 . Das Wort wird nicht verlangt?
Ich schließe die Beratung und bitte die Herren , die den
Ausschußantrag 2 annehmen wollen , sich zu erheben und
stehen zu bleiben . — Geschieht . — Der Antrag ist an¬
genommen.

Folgt Antrag 3:
Annahme der 88 25 bis 34.

Ich eröffne die Beratung zu den 88 25 — 34 . Ich
bitte die Herren , die den Antrag 3 annehmen wollen , sich zu
erheben . — Geschieht . — Auch Antrag 3 ist angenommen.

Zu den Ausgaben ist der Antrag 4 gestellt:
Annahme der 88 1 bis 40.

Ich eröffne die Beratung zu 8 1 der Ausgaben,
88 2— 13 . Herr Abg . von Levetzow  hat das Wort.

Abg . von Levetzow : Zu 8 13 , Gendarmerie , möchte
ich die Staatsregierung bitten , sobald Frieden eingetreten ist,
darauf hinwirken zu wollen , — ich habe bereits früher
darum gebeten — daß die Gendarmerie von allen Arbeiten,
die nicht unbedingt zu ihrem Beruf gehören , entlastet wird.

Tatsächlich muß sich die Gendarmerie mit ungeheuer
vielen Dienstsachen befassen , die nicht zu ihrem Berufe ge¬
hören . Ich weiß , daß die Staatsregierung bereits früher
eine solche Anweisung gegeben hat . Ich möchte deshalb
darum bitten , auch für ihre Durchführung sorgen zu wollen.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : Die Wünsche des Herrn Abg . von
Levetzow  bewegen sich durchaus in dem Rahmen der be¬
stehenden Bestimmungen . Es ist aber unmöglich , diese
Bestimmungen ganz streng durchzuführen , weil bei den
außerordentlichen Aufgaben , die unsere Staats - und Ge¬
meindebehörden zu erfüllen haben , sie der Hülfe der Gen¬
darmerie häufig nicht entbehren können auch in Angelegen¬
heiten , die eigentlich nicht in den Berufskreis der Gendarmen
fallen.

Präsident : Herr Abg. Fick hat das Wort.
Abg . Fick : M . H . ! Ich möchte zu 8 10 ein paar

Worte sagen . In unserem Voranschlag ist für unsere
Kriegswohlfahrtspflege im Fürstentum nichts enthalten.
Ich nehme aber an , daß diese Ausgaben aus der Landes¬
kasse gedeckt werden . Die großherzogliche Regierung in
Eutin ist zu gleicher Zeit für das Fürstentum der Liefe¬
rungsverband für die Gemeinden . Und als solcher, glaube
ich annehmen zu können , hat der Lieferungsverband für
das Fürstentum nicht voll und ganz seine Schuldigkeit
getan . Ich habe eine Uebersicht erbeten , wieviel , so lange
der Krieg tobt , schon an Zuschlägen von seiten der Ge¬
meinden geleistet ist zu den geltenden Sätzen , die vom
Reiche gezahlt werden . Und da möchte ich zunächst Ge¬
meinden anführen , die einigermaßen etwas getan haben für
die Hinterbliebenen und für diejenigen Familien , wo der
Mann einberufen ist . Da steht Eutin an erster Stelle.
Die Stadt hat zirka 50 °/o an Zuschlag bezahlt zu den be¬
stehenden Sätzen . Dann nimmt es rapide ab . Stockels¬
dorf 300/o , Schwartau -Rensefeld 30 °/o , später 25 °/g , und
dann gibt es Gemeinden , die nicht mal mehr 10 °/o für die
Frauen nebst Kindern geben, und schließlich noch etliche
Gemeinden , die überhaupt nichts bezahlen . Da sind zirka
5, 6 Gemeinden, die überhaupt noch keine Zuschläge be¬
zahlt haben , obwohl in diesen Gemeinden auch ein Teil
der Männer schon von Anfang des Krieges zur Fahne
einberufen sind und wo den Frauen überhaupt keine Unter¬
stützung gewährt worden ist. Ich möchte nun anfragen,
ob die Staatsregierung im Großherzogtum nicht Schritte
tun kann bei dem Lieferungsverband in Eutin , daß diesen
Gemeinden auferlegt wird , auch für die Familien etwas
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mehr zu tun , als bisher nur die Reichsunterstützung . Denn
daß damit die Familie nicht auskommen kann , ist unter
den heutigen Verhältnissen wohl jedem klar . Auch kann
man sich nicht darauf berufen , daß die Frauen zur Arbeit
gehen sollen . Wenn sie auch in den ländlichen Gemeinden
in den Sommermonaten wohl noch Arbeit finden konnten,
während der Wintermonate haben sie nichts . In den Ge¬
meinden bei Lübeck sind wohl Frauen , die auch arbeiten
können , aber vielfach haben sie keine Gelegenheit dazu .'
Auch hindern vielfach die kleinen oder kränklichen Kinder,
oder die Frau ist kränklich. Und wenn man die erste Zeit
ihnen auch noch von seiten der Betriebe , wo der Mann
beschäftigt gewesen ist , Zuschüsse gewährt hat , so ist dies
in dem letzten halben Jahre weggefallen . Die Frau muß
sich mit den paar Groschen der Reichsunterstützung und
den kleinen Zuschüssen der Gemeinden behelfen . Es ist
ferner nicht richtig , daß die Unterstützung schematisch an
alle Familien gleich ist , sondern daß die Lage der Familien
berücksichtigt wird . Mir ist mitgeteilt worden , daß ver¬
schiedene Familien nicht in der Lage sind , Feuerung oder
Kleidung von diesem Geld anzuschaffen . So sind die Leute
heute nicht mehr in der Lage , durchzuhalten . Da ist es
notwendig , daß die Staatsregierung unserem Lieferungs¬
verband in Eutin etwa Anweisung gibt , daß dieser auf die
Gemeinden einwirkt , daß die Gemeinden auch ihre Pflicht tun.
Natürlich werden die Gemeinden , die keine Zuschüsse geben,
davon ausgegangen sein, daß sie keine Schulden machen
wollen . Dann muß aber von seiten des Lieferungsverbandes
dafür gesorgt werden , daß die Frauen und Kinder nicht
hungern brauchen . Ich möchte darum die Staatsregierung
ersuchen und bitten , daß sie Schritte einlenkt bei der Groß¬
herzoglichen Regierung in Eutin , daß die angewiesen wird,
den Gemeinden anheim zu geben , nicht engherzig zu sein,
sondern den Familien etwas zukommen zu lassen , die be¬
dürftig sind.

Präsident : Seine Exzellenz Herr Minister Scheer
hat das Wort.

Minister Scheer : M . H . ! Daß im Voranschlag der
Landeskasse für das Fürstentum Lübeck Mittel für die
Kriegswohlfahrtspflege nicht erscheinen , ist darauf zurückzu¬
führen , daß im Fürstentum Staat und Landesverband
räumlich zusammenfallen . Es liegt also kein Bedürfnis
vor , auch den Staatsvoranschlag mit solchen Ausgaben zu
belasten . Soweit mir erinnerlich ist , sind bisher nur ganz
wenige Beschwerden aus dem Fürstentum Lübeck beim Staats¬
ministerium erhoben . Alle Verfügungen allgemeiner Art,
die wir auf diesem Gebiet erlassen haben , sind auch den
Regierungen der Fürstentümer zur Berücksichtigung mit¬
geteilt . Ich zweifle nicht daran , daß in den Gemeinden,
wo der Lieferungsverband sich auf die Mindestleistungen
beschränkt, in anderer Weise geholfen wird . Jedenfalls
kann ich die schwarze Schilderung , wie wir sie soeben ge¬
hört haben , ohne näheren Beweis nicht als ganz zutreffend
ansehen . Es wäre doch gar nicht zu verstehen , daß die be¬
treffenden Geschädigten sich nicht bei der Regierung oder
-klein Slaatsministerium beschwert hätten.

Präsident : Herr Abg. Fick hat das Wort.
Abg . Fick : Die Angaben , die ich gemacht habe , habe

ich persönlich von meinem Gewährsmann erhalten , wogegen
ich keinen Zweifel hege. Uebrigens wissen auf dem Lande
vielfach die Frauen gar nicht , wenn sie sich an die Ge¬
meindevertretung oder den Gemeindevorsteher gewandt haben
um Unterstützung und dies wird abgeschlagen ; wissen sie
gar nicht , wohin sie sich beschwerdeführend wenden sollen.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt?
Ich eröffne die Beratung zu den Hß 14 — 40 . Ich eröffne
nunmehr die Beratung zum Antrag 5:

Die Staatsregierung wolle prüfen , ob nicht durch
Verhandlung mit Lübeck oder Preußen ein finanziell
günstiger Vertrag zu erzielen sei. Im übrigen em¬
pfiehlt der Ausschuß die Annahme des 8 41.

Ich eröffne die Beratung zum Antrag 5 und zum § 41.
Herr Minister Ruhstrat II hat das Wort.

Minister Ruhstrat II : M . H . l Im Ausschußantrag
soll es wahrscheinlich heißen : finanziell „ günstigerer"
Vertrag , denn „günstig " ist dieser Vertrag , den wir haben.
Ich möchte mich doch gegen diesen Antrag wenden . Als
der Vertrag , der jetzt besteht über das gemeinschaftliche
Landgericht Lübeck, im Jahre 1878 abgeschlossen wurde,
wurde er vom Landtag als sehr glückliche Lösung der Auf¬
gabe , die uns gegenüber dem Fürstentum Lübeck durch die
Reichsjustizgesetze gestellt war , bezeichnet. Auch als finanziell
günstig wurde er bezeichnet, und man erklärte es für viel
besser, daß das Landgericht in Lübeck wäre als in Kiel,
weil das Gebiet des Fürstentums Lübeck näher an der
Stadt Lübeck liegt als an Kiel . Und endlich wurde her¬
vorgehoben , daß es sehr wünschenswert wäre , daß man sich
nicht ganz der Justizhoheit über das Landgericht begebe,
sondern sie gemeinschaftlich ausübe mit der Stadt Lübeck.
Aus welchen Gründen nun , meine Herren , soll jetzt dieser
seit 36 Jahren bestehende Vertrag plötzlich geändert werden?
Da muß man uns doch Andeutungen geben. Wieso glaubt
der Ausschuß , daß die Regierung einen billigeren Vertrag
würde herbeiführen können , als damals geschehen ist ? Die
finanziellen Verhältnisse des Fürstentums Lübeck sind doch sehr
gut . Neulich ist noch gesagt worden , auch in den nächsten
Jahren würden wir damit keine Schwierigkeiten haben.
Jedenfalls sind die finanziellen Verhältnisse augenblicklich
dort besser, als im Jahre 1878 . Und damals hat mau
den Vertrag für günstig gehalten . Dann ist gesagt worden,
man könnte mit Preußen  einen Vertrag schließen. Da
wird doch dem, der die Verhältnisse im Fürstentum Lübeck
kennt , klar sein, daß damit nur gemeint sein könnte : völligen
Anschluß an das Landgericht Kiel , wie für Birkenfeld an
das Landgericht Saarbrücken . Ist das gemeint ? Wenn
das gemeint ist, muß man doch sagen , daß man doch nicht
ohne Not  ein Hoheitsrecht aufgibt . Ich möchte also davor
warnen , daß man die Staatsregierung auf solche Wege
drängt , die sie doch nicht betreten kann.

Präsident : Herr Abg. von Levetzow  hat das Wort.

Abg . Von Levetzow : Mit der letzten Erklärung ist
die Frage erledigt , die Staatsregierung will nicht . Aber
im Finanzausschuß ist uns ausgefallen , daß das Fürstentum
Birkenfeld ungefähr 10 000 ^ ausgibt für den Anschluß
an ein auswärtiges Landgericht , während wir mehr als das
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Dreifache ausgeben . Und da haben wir für richtig gehalten,
die Staatsregierung zu bitten , zu prüfen , welche Schritte
die Lübecker veranlassen könnten , es billiger zu machen.
Das , finde ich, ist vom finanziellen Standpunkt aus ein
berechtigter Wunsch . Wir haben Preußen nur deswegen
hineingenommen , um dem Herrn Kultusminister auch die
Möglichkeit zu geben , den Lübeckern zu sagen : „Wenn ihr
nicht wollt , können wir uns auch an Preußen wenden " .

Präsident : Das Wort wird nicht weiter verlangt?
Der Antrag enthält zweierlei : Ersuchen an die Staats¬
regierung und , Annahme des § 41 . Ich kann den Antrag
nur trennen mit ausdrücklicher Zustimmung des Landtags.
Ist der Landtag einverstanden , wenn ich den Antrag trenne?
(Zustimmung ) und zwar dahin , daß zunächst der Antrag 5
lautet:

Die Staatsregierung wolle prüfen , ob nicht durch
Verhandlung mit Lübeck oder Preußen ein finanziell
günstigerer Vertrag zu erzielen sei,

und daß ich den Antrag 5 a einschiebe:
Annahme des 8 41.

Ich bitte also die Herren , da das Wort nicht mehr ge¬
wünscht ist, über den so beschränkten Antrag 5 abzustimmen
und diejenigen , die ihn annehmen wollen , sich zu erheben.
— Geschieht . — Der Antrag ist abgelehnt . Ich bitte nun¬
mehr die Herren , die den Antrag 5s , und damit den 8 41
annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Der
Antrag ist angenommen.

Wir kommen zum Antrag 6:
Annahme der 88 42 — 86.

Ich eröffne die Beratung zum Antrag 6 und ß§ 42
bis 86 . Das Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die
Beratung . Wir kommen zum Antrag 7:

Den Kaffenbestand von 1915 auf 182 500 zu
veranschlagen und diesen zur Deckung des Fehl¬
betrages von 142 000 ^ bereit zu stellen.

Statt „zu verwenden " wird es heißen müssen „bereit zu
stellen " . Ich eröffne die Beratung über diesen Antrag 7.
Das Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung.
Wir stimmen nun ab über die Anträge 4 , 6 und 7 . Ich
bitte die Herren , die diese drei Anträge annehmen wollen,
sich zu erheben . — Geschieht . — Sie sind angenommen.

Anträge zur zweiten Lesung bitte ich ebenfalls bis
nächsten Montag , den 13 . Dezember , morgens 10 Uhr,
einzureichen.

Der dritte Gegenstand ist der
Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag

der Einnahmen und Ausgaben des Fürstentums Birkenfeld
für das Jahr 1916 . (Anlage 25 .)

Der Ausschuß beantragt im Antrag 1:
Annahme der 88 1 bis 14 einschließlich.

Es sind die §8 1— 14 der Einnahmen . Ich eröffne die
Beratung zu diesem Antrag 1 , zum 8 1 des Voranschlags
und zum Voranschlag im allgemeinen und gebe das Wort
dem Herrn Berichterstatter Abg . Mohr.

Abg . Mohr : M . H . l Der Zeiger der Uhr neigt sich
schon sehr weit nach Mittag . Ich habe deshalb im all¬

gemeinen dem Bericht nichts hinzuzufügen . Ich bitte Sie^
nur , die Ausschußanträge anzunehmen . (Bravo !)

Präsident : Herr Abg. Dörr  hat das Wort.
Abg . Dörr : Die Birkenfelder Finanzen sind leider

nicht so glänzend wie die Finanzen des Fürstentums Lübeck.
Das ergibt sich am deutlichsten daraus , daß die Staats¬
regierung vorschlägt , die Einkommen - und Vermögenssteuer
in der Höhe von 150 °/o zu erheben . Die schlechte Finanz¬
lage , in der sich das Fürstentum befindet , wird noch deut¬
licher , wenn man die Reckmungsverhältnisse der letzten Jahro
nebeneinander hält . Im Jahre 1910 , als die neuen Steuern
zum erstenmal erhoben worden , ergab sich ein Ueberschuß:
von 49 000 Im Jahre 1911 wurde der Höhepunkt
erreicht . Es war ein Ueberschuß von 80 000 vorhan¬
den . Daneben konnte der Betriebsfonds noch um 50 000 ^
erhöht werden . Von da an fällts . Im Jahre 1912 war
nur noch ein Ueberschuß von 6000 ^ vorhanden . Im
Jahre 1913 ein Fehlbetrag von 51000 Trotz der
Erhöhung der Steuern um 15 °/o im Jahre 1914 gelang
es nicht , diesen Fehlbetrag zu beseitigen . Im Jahre 1914
war ein Fehlbetrag von 24 000 ^ vorhanden . 1,915 wur¬
den 1350/o der Einkommensteuer gehoben . Es bleibt trotz¬
dem ein voranschlagsmäßiger Fehlbetrag von 11 000 ^ zu
erwarten . Dasselbe Bild zeigt eine Gegenüberstellung der
ordentlichen Einnahmen und Ausgaben . Die Spannung
zwischen diesen betrug im Jahre 1912 minus 64 000
1913 minus 39 000 stieg im Jahre 1914 bei dem
Steuerzuschlag von 15 °/ « auf plus 30 000 Für 1915
ist bei 135 °/a Steuern eine Spannung von minus 75 000 ^
zu erwarten und im Jahre 1916 nach dem Voranschlag der
150°/o Steuern eine Spannung von minus 84 000
Bei dieser Lage der Finanzen bin ich erstaunt , in dem Be¬
richte des Finanzausschusses auf der zweiten Seite die Be¬
merkung zu finden : Der Finanzausschuß schlägt vor , es ber
135°/o zu lassen. Und dann ist gesagt:

„Vom Ausschuß wurde dieser Weg für unbedenklich ge¬
halten . Da nicht ausgeschlossen sei , daß ein günstiges
Rechnungsergebnis diesen Fehlbetrag wohl decken werde.
Auch sei zu erwarten , daß nach dem Kriege bei normalen
Zeiten die naturgemäß steigende Einkommensteuer den
Voranschlag wieder ins Gleichgewicht bringen werde . "

Ich weiß nicht , woher dies günstige Rechnungsergebnis kom¬
men könnte . Wenn man statt 15 ()0/o, wie die Staatsregie¬
rung vorschlägt , nur 135 °/o hebt , dann kommen wir zu
einer Spannung zwisckien ordentlichen Einnahmen und Aus¬
gaben von minus 161000 Und auch der zweite
Grund , der ins Feld geführt wird , trifft m . E . nicht zu.
Ich glaube nicht , daß nach dem Kriege mit einer Steigerung
der Einkommensteuer zu rechnen ist . Ich habe hier eine
Uebersicht über den Betrag der Steuern im Fürstentum
Birkenfeld für 1912 , 1913 und 1914 . Daraus ergibt sich,
daß im Jdarer Bezirk der Betrag der Steuern trotz des
Zuschlages von 15 °/o im Jahre 1914 nicht erheblich gestie¬
gen ist . Die Bürgermeisterei Idar Land weist im Jahre
1913 eine Einkommensteuer auf von rund 35 000 im
Jahre 1914 eine Einkommensteuer von rund 36 000
Die Stadt Idar im Jahre 1913 132 000 im Jahre
1914 136 000 Die Stadt Oberstem im Jahre 1913
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Nun kommt ja die schlechte Zeit erst künftig und in den
nächsten Jahren voll zur Erscheinung , denn bei der Industrie
wird nach dreijährigem Durchschnitt veranlagt . Wenn die
schlechte Kriegszeit erst voll zur Erscheinung kommt , wird
der Ausfall an Einkommensteuer ein kolossal großer sein.
Danach bin ich nicht in der Lage , die Anträge 2 und 3
des Finanzausschusses anzunehmen.

Präsident : Das Wort wird nicht weiter verlangt?
Ich eröffne die Beratung zu den AZ 2 bis 14 . Das Wort
ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung und bitte die
Herren , die den Antrag 1 annehmen wollen , sich zu erheben.
— Geschieht . — Der Antrag 1 ist angenommen.

Antrag 2 lautet:
Annahme des § 15 mit der Aenderung , daß statt
der Zahl 600 000 gesetzt wird 540 000 und in der
Begründung die Zahl 150 durch 135 ersetzt wird.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag 2 . Das
Mort wird nicht verlangt ? Dann schließe ich die Beratung
und bitte die Herren , die den Antrag 2 annehmen wollen,
sich zu erheben und stehen zu bleiben . — Geschieht . — Er
ist angenommen.

Antrag 3:
Annahme des § 16 mit der Aenderung , daß statt
der Zahl 172 500 gesetzt wird 155 250 und in der
Begründung die Zahl 150 ersetzt wird durch 135.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag 3 . Da
auch hier niemand das Wort wünscht , schließe ich die Be¬
ratung . Ich bitte die Herren , die den Antrag annehmen
wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Er ist ange¬
nommen.

Antrag 4:
Annahme der 88 17 bis 30 einschließlich.

Ich eröffne die Beratung zu dem Antrag und den
ZZ 17 bis 30 . Das Wort wird nicht verlangt ? Ich
schließe die Beratung und bitte die Herren , die den Antrag 4
« «nehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Er ist
angenommen.

Es folgt zu den Ausgaben der Antrag 5:
Annahme der ZA 1 bis 10 einschließlich.

Ich eröffne die Beratung zu A 1 der Ausgaben , ZA 2
bis 10 . Antrag 6:

Annahme der AA 11 bis 23 einschließlich.
§8 11 bis 23 . Das Wort wird nicht verlangt ? Antrag 7:

Annahme der AZ 24 bis 44 einschließlich.
88 24 bis 44 . Folgt Antrag 8:

Annahme der .AZ 45 bis 55 einschließlich.
88 45 bis 55 . Antrag 9:

Annahme der ZZ 56 bis 80 einschließlich.
88 56 bis 80 . Antrag 10:

Annahme des Z 81 und der Ziffern 1, 2 , 3 der
Bemerkungen.

8 81 und die Bemerkungen . Das Wort wird nicht ver¬
langt ? Ich schließe die Beratung . Wir stimmen jetzt über
die Anträge 5 bis 10 ab . , Ich bitte die Herren , die diese

Anträge annehmen wollen , sich zü erheben . — Geschieht . —
Sie sind angenommen.

Anträge zur zweiten Lesung sind bis Montag Morgen,
den 13 . Dezember , 10 Uhr , einzureichen . Zur Geschäfts¬
ordnung hat Herr Abg . Hug das Wort.

Abg . Hug : Ich möchte den Antrag stellen , daß der
Landtag damit einverstanden ist , daß die Punkte 4 und 6
von der heutigen Tagesordnung abgesetzt werden.

Präsident : Es wird von Herrn Abg. Hug beantragt,
die Gegenstände 4 und 6 heute zu überschlagen . Ist der
Landtag damit einverstanden ? (Zustimmung .) Es ist der
Fall , dann schalten sie aus . Wir nehmen zunächst den
5 . Gegenstand:

Bericht des Verwaltungsausschussesüber die Petition
des südlichen Bürgervereins Brake-Stadt.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle die Petition der Regierung zur
Prüfung überweisen.

Ich eröffne die Beratung über diesen Ansschußantrag
und über die erwähnte Petition und gebe das Wort dem
Herrn Berichterstatter Abg . Heitmann.

Abg . Heitmann : Aus der Tatsache , daß schon heute
in einer ganzen Reihe von Volksschulen Zeugnisse erteilt
werden , ergibt sich eine gewisse Berechtigung für die Prü¬
fung der Frage , ob man nicht allgemein die Erteilung von
Zeugnissen für alle Volksschüler des Herzogtums einführen
soll . Im Ausschuß ist eine Frage offen geblieben , ob den
Schulvorständen , die schon heute in ihrer Gemeinde die
Erteilung von Schulzeugnissen eingesührt haben , auch ohne
Genehmigung des Oberschulkollegiums das Recht zusteht,
diese Zeugniserteilung für die Schulen anzuordnen . Diese
Frage ist von der Regierung weder bejaht noch verneint
worden . Vielleicht kann heute eine entsprechende Erklärung
abgegeben werden . Der Ausschuß empfiehlt Ihnen die lieber-
Weisung der Petition zur Prüfung . Er stellt sich im all¬
gemeinen der Eingabe günstig gegenüber.

Präsident : Wird das Wort verlangt? Es ist nicht
der Fall . Dann schließe ich die Beratung . Ich bitte die
Herren , die den Ausschußantrag annehmen wollen , sich zu
erheben . — Geschieht . — Er ist angenommen.

Folgt nunmehr der 7. Gegenstand:
Bericht des Fiuanzausschusses über die Vorlage der

Staatsregierung, betreffend Legung von Grundschwellenin
der Hunte. (Anlage 6.)

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß wegen der Legung von Grundschwellen in der
Hunte auf der Strecke von der Schleuse der 2 . Ent-
und Bewässerungsgenoffenschaft bis zur Eisenbahn¬
brücke im Barneführerholz der Betrag von 16 000
dem Weserfonds entnommen wird.

Ich eröffne die Beratung über diesen Ausschußsntrag
und über die Anlage 6 und gebe das Wort Herrn Abg.
Dannemann.
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Abg . Dannemann : M . H . i Die Maßnahme , die die
Regierung vorschlägt , wird hoffentlich einem alten Uebelstand
abhelfen , der den Anliegern der Hunte bisher ganz enorme
Kosten verursacht hat . Ich möchte die Bitte an die Regierung
richten , bei Legung der Grundschwellen zugleich auch die
Ufer durch Packwerke zu schützen, damit nicht neue Ufer-
abbrüche entstehen , daß vor allen Dingen auch die Unter¬
haltung der Ufer neben den Grundschwellen nicht den An¬
liegern aufgebürdet wird.

Ich darf dann wohl weiter auf einen Punkt zurück¬
kommen , den ich schon vor 2 Jahren erwähnt habe , der
den Bau der Astruper Brücke betrifft . Es wird der Re¬
gierung bekannt sein, daß der Gemeinde Wardenburg die
Höhenmaße mitgeteilt sind , nach denen die Brücke gebaut
werden mußte . Ich möchte gern , daß auch dort schon im
nächsten Jahre Grundschwellen errichtet werden , damit das
Rostwerk dieser Brücke nicht noch mehr unter dem niedrigen
Wasserstand leidet . Das Rostwerk der Brücke liegt infolge
der Vertiefung der Hunte jedes Jahr längere Zeit trocken,
was zur Folge haben muß , daß die Brücke in nicht allzu
ferner Zeit zusammbrechen muß , wenn nicht zeitig vor¬
gebeugt wird.

Präsident : Herr Geh. Oberbaurat Kuhlmann hat
das Wort.

Geh . Oberbaurat Kuhlmann : Bei der Herstellung
der Grundschwellen in der Hunte sollen zugleich die Ufer
geschützt werden , damit das strömende Wasser nicht an den
Ufern arbeiten kann . Die Grundschwellen werden so gelegt,
daß in der Mitte eine Vertiefung ist , um den Strom zu¬
nächst in der Mitte zu halten . Bei höher steigendem Wasser
könnten auch die Ufer angegriffen werden , deshalb werden
auch diese befestigt.

Die Untersuchung der Astruper Brücke muß ich mir
Vorbehalten.

Präsident : Herr Abg. Tantzen (Stollhamm) hat
das Wort.

Abg . Tantzen : Ich möchte nur daraufhinweisen , daß
es vielleicht etwas weit geht , die Deckung solcher Kosten aus
dem Weserfonds zu nehmen , Kosten , von denen gesetzlich
feststeht , daß sie von anderer Seite getragen werden müssen.
Die Wasserordnung schreibt ausdrücklich vor:

„Wird das Bedürfnis des Uferschutzes durch beson¬
dere Anlagen (Stauanlagen rc.) hervorgerusen , so liegt
den Inhabern der letzteren die Verpflichtung des Ufer¬
schutzes ob."

Die Vorlage sagt , daß die Vertiefungen in der Hauptsache
entstanden sind durch mangelhafte Bedienung der Schleusen,
also der Stauanlagen . Und die Stauanlagen sind im Eigen¬
tum der Genossenschaften , und von rechtswegen müßten die
das bezahlen . Ich will nicht gegen die Bewilligung von
staatlichen Mitteln zu diesem Zwecke sein, ich möchte aber
warnen , darin zu weit zu gehen , denn sonst wird der
Weserfonds schließlich für Zwecke verwandt , für die er
nicht da ist.

Präsident : Herr Geheimrat Kuhlmann hat das
Wort.

Geh . Oberbaurat Kuhlmann : Die Schäden an der
Hunte sind in Jahrzehnten entstanden , nicht allein durch

die Bedienung der Schleusen , die zu schnell geöffnet worden
sind , sondern auch durch verschiedene andere Umstände.
Es sind die Ufer zu steil , an den Ufern sind hohe Weiden¬
pflanzungen , auf den Ufern zwischen Hunte und Bedeichung
sind Sandablagerungen , dadurch wird der Fluß eingeengt,
die Sohle vertieft sich. Es sind so viel Uebelstände ent¬
standen , daß die Gemeinden und die Anlieger die Arbeiten
nicht allein ausführen können . Außerdem ist der Olden-
burgische Staat erheblich dabei interessiert , daß die Grund¬
schwellen hergestellt werden , um die weitere Vertiefung des
Huntebetts zu verhüten , weil die ganzen Sandmasfen , die
jetzt von hier kommen , sich in der unteren Hunte ablagern
und dort wieder ausgebaggert werden müssen.

Präsident : Herr Abg. Dannemann  hat das Wort.

Abg . Dannemann : Ich kann nur das bestätigen,
was von Herrn Geh . Oberbaurat Kuhlmann  ausgeführt
wird , daß die Uferabbrüche nicht durch die Anlagen der
Genossenschaften entstehen , sondern bereits lange Jahre vor
Errichtung der Wardenburger Genossenschaft waren schon
die Uferabbrüche in diesem Bezirk in demselben Umfange
vorhanden , wie sie jetzt sind . Nur die eingetretene Ver¬
tiefung der Hunte ist die alleinige Ursache.

Präsident : Herr Abg. Tantzen (Stollhamm ) hat
das Wort.

Abg . Tantzen : Es mag richtig sein , daß auch andere
Ursachen mitgewirkt haben . Aber es steht in der Vorlage:
„Die Vertiefungen der Sohle sind in der Hauptsache ent¬
standen durch mangelhafte Bedienung der Schleusen , die zu
schnell geöffnet werden . " Die Schleusen sind Eigentum
der Genossenschaften , aber wenn daneben andere Umstände
mitgewirkt haben , dann hätte man konsequenterweise sich mit
einem Zuschuß zu den Kosten begnügen können . Ich möchte
doch darauf Hinweisen , daß man nicht dauernd Kosten aus
einem Fonds decken soll , der wenigstens nicht da ist,
Schäden zu decken, die durch zu rasches Oeffnen der
Schleusen entstehen.

Präsident : Herr Geheimrat Kuhlmann  hat das
Wort.

Geh . Oberbaurat Kuhlmann : Ich möchte nur noch
erwähnen , daß infolge der Weser - und Huntekorrektion der
Wasserstand in der unteren Hunte sich erheblich gesenkt hat.
Der Abfluß des Wassers von der oberen Hunte ist also
erheblich schneller geworden , und dadurch sind die Abbrüche
auch mit entstanden.

Präsident : Wird das Wort sonst noch verlangt? Es
ist nicht der Fall . Dann kommen wir zur Abstimmung,
und bitte ich die Herren , die den Antrag des Ausschusses
annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Er ist
angenommen.

Folgt jetzt der 8 . Gegenstand:
Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag

der Einnahmen und Ausgaben der Staatsgutskapitalienlasse
des Herzogtums Oldenburg für das Jahr 1916 . (Anlage 21 .)

Der Antrrg 1 lautet : .
Der Landtag wolle die Paragraphen 1 bis 5 an¬
nehmen und genehmigen , daß als Einnahme der



61

Staatsgutskapitalienkasse für das Jahr 1916
210 500 eingestellt werden.

Zu den Ausgaben beantragt der Ausschuß im Antrag 2:
Der Landtag wolle die ZZ 1 bis 16 annehmen und
genehmigen, daß als Ausgabe der Staatsgutskapita¬
lienkasse für das Jahr 1916 296 450 ^ ein¬
gestellt werden.

Zu den Anmerkungen im Antrag 3:
Der Landtag wolle der Anmerkung seine Zustim¬
mung geben.

Endlich im Antrag 4:
Der Landtag wolle genehmigen, daß, soweit die wirk¬
lichen Ausgaben durch die wirklichen Einnahmen nicht
gedeckt werden sollten, die Staatsregierung den Fehl¬
betrag aus den auf kurze Kündigung belegten Be¬
ständen der Landeskasse des Herzogtums Oldenburg
vorschußweise entnehmen kann.

Ich eröffne die Beratung zu allen vier Ausschußanträgen,
Ziffer 1 der Einnahmen, Ziffer 2—5, zu Ziffer 1 der Aus¬
gaben, setzt Ziffer 2—16. Das Wort wird nicht gewünscht?
Ich schließe die Beratung, lasse über sämtliche Anträge des
Ausschusses zugleich abstimmen und bitte die Herren, die
die Anträge 1 bis 4 annehmen wollen, sich zu erheben. —
Geschieht. — Sie sind angenommen.

Folgt jetzt der 9. Gegenstand:
Bericht des Finanzausschussesüber die Vorlage der

Staatsregierung gemäß Artikel 196 Z 2 des Staatsgrund¬
gesetzes, betreffend die Landeskaffenrechnung des Fürstentums
Birkenfeld für das Jahr 1912. (Anlage 31.)

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle die Anlage 31 durch Kenntnis¬
nahme für erledigt erklären.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag. Da nie¬
mand das Wort wünscht, stimmen wir ab. Ich bitte die

Herren, die den Antrag annehmen wollen, sich zu erheben.
— Geschieht. — Er ist angenommen.

Der letzte (10.) Gegenstand der angekündigten Tages¬
ordnung ist der

Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Nach¬
weisungen über die Einnahmen und Ausgaben, sowie den
Bestand der Staatsgutskapitalienkassenfür das Jahr 1914.
(Anlage 32.)

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle die Vorlage 32 durch Kenntnis¬
nahme für erledigt erklären.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zu
der Anlage 32. Da das Wort hier nicht verlangt wird,
schließe ich die Beratung. Ich bitte die Herren, die den
Antrag des Ausschusses annehmen wollen, sich zu erheben.
— Geschieht. — Der Antrag ist angenommen.

Die heutige Tagesordnung ist damit erschöpft. Abgesetzt
sind die Gegenstände: Selbständiger Antrag Hug und der
Bericht des Verwaltungsausschusses zu der Anlage 16, be¬
treffend die Abtretung von Grundbesitz an die Deutsche
Nationalbank.

Wenn der Landtag einverstanden ist, möchte ich morgen
eine Plenarsitzung abhalten, und zwar als Hauptgegenstände
die Eisenbahnberichte. Die Berichte sind — darum stelle
ich die Anfrage — dann allerdings nicht drei Tage in den
Händen der Abgeordneten. (Kein Widerspruch.) Dann
lautet die morgige Tagesordnung: (Präsident teilt die Tages¬
ordnung mit.) Endlich setze ich mit Ihrer Zustimmung auch
als letzten Gegenstand den Bericht des Finanzausschusses
über den Voranschlag der Zentralkasse mit auf die Tages¬
ordnung.

Ich schließe die Sitzung.
(Schluß 1 Uhr 55 Min.)

Etenogr. Berichte. Lxxu . Landtag, ö. Versammlung-
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